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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Vorprüfung durch die Bundeskanzlei Mitte
März 2016 war für das Egerkinger Komitee der Startschuss zur Unterschriftensammlung
für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», deren Text sich am Tessiner
Verhüllungsverbot orientierte. Die dazugehörige medienwirksame Inszenierung auf dem
Bundesplatz, bei der einige Komitee-Mitglieder als vermummte Chaoten und
Burkaträgerinnen – zum Teil mit Sprengstoffgürtel-Attrappe – verkleidet posierten,
hatte für das Komitee ein juristisches Nachspiel. Im Kanton Bern gilt seit 1999 ein
Vermummungsverbot bei unbewilligten Demonstrationen, weshalb die Stadt Bern das
Komitee wegen «Kundgebung ohne Bewilligung» mit 500 Franken büsste, wie die
Aargauer Zeitung berichtete. Da die eidgenössischen Räte sich später aber gegen die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität Walter Wobmanns – Präsident des
Komitees und Nationalrat – entschieden, musste die Busse nicht bezahlt werden. 
Einige Monate nach Anlaufen der Unterschriftensammlung, im Sommer 2016,
vereinnahmte der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr die Schlagzeilen zur Burka-
Debatte, indem er sich als prominenter Vertreter des linken Lagers zu den bisher
hauptsächlich rechtsbürgerlichen Befürwortern eines Verhüllungsverbots gesellte.
Burkas gehörten nicht in die Schweiz, denn in einer liberalen Gesellschaft zeige man
das Gesicht, zitierte ihn die Presse. Erwartungsgemäss löste er mit dieser
«Provokation», wie die NZZ seinen öffentlichen Positionsbezug gegen die Parteilinie
nannte, weit über seine eigene Partei hinaus einen Sturm der Entrüstung aus. Linke wie
Liberale warfen ihm ein seltsames Verständnis von Liberalismus vor. Doch es zeigte sich
auch, dass die SP in dieser Frage keineswegs geeint war. Mit Pierre-Yves Maillard (sp,
VD) und Anita Fetz (sp, BS) sprachen sich in den Tagen darauf zwei weitere SP-
Aushängeschilder gegen die Burka in der Schweiz aus und auch bei der Parteibasis
erfreue sich Fehr – nicht nur, aber auch wegen seiner Haltung in der Burka-Frage –
grosser Beliebtheit, erklärte der Zürcher SP-Präsident Daniel Frei. Christian Levrat (sp,
FR), Präsident der SP Schweiz, betonte gegenüber «La Liberté» unterdessen, dass die
Burka aus der Schweiz verschwinden müsse, aber die Initiative der SVP der falsche Weg
sei. Einig waren sich die Beteiligten letztlich darin, dass die Debatte über das
Burkaverbot parteiintern noch geführt werden müsse.
Damit war die SP jedoch nicht allein; gespalten zeigten sich in der Burka-Frage auch die
FDP, die CVP und sogar die SVP, deren Nationalräte Claudio Zanetti (svp, ZH) und Alfred
Heer (svp, ZH) zu den prominentesten Gegnern des Burkaverbots gehörten.
Handkehrum sprachen sich nach dem «Bekenntnis» Fehrs auch immer mehr
bürgerliche Politikerinnen und Politiker öffentlich für ein Burkaverbot aus, auch wenn
dieses ihrer Meinung nach nicht in die Verfassung gehöre, sondern vielmehr auf
Gesetzesebene oder kantonal geregelt werden solle. Den «rasanten
Meinungsumschwung» im bürgerlichen Lager beäugte Initiant Walter Wobmann eher
skeptisch und brachte den Vorwurf des politischen Opportunismus aufs Tapet. 
Nichts zur Entkräftung dieses Vorwurfs beitragen konnten die Ende August publizierten
Resultate einer repräsentativen Umfrage von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntagszeitung, wonach 71 Prozent der befragten Stimmberechtigten ein
Verhüllungsverbot in der Schweiz befürworteten. Fast alle (96%) der befragten SVP-
Wählerinnen und -Wähler sprachen sich dafür aus; bei den anderen bürgerlichen
Parteien BDP, CVP und FDP äusserten sich rund drei Viertel positiv zu einem Verbot.
Die Wählerschaften der GLP und der SP zeigten sich mit 54 bzw. 47 Prozent
Zustimmung gespalten, während die Basis der Grünen als einzige klare Ablehnung
signalisierte. Eine weitere Umfrage im Auftrag der «Schweiz am Sonntag», deren
Ergebnisse drei Wochen später veröffentlicht wurden, bestätigte diese Tendenz, wenn
auch in leicht abgeschwächter Form. Hier sprachen sich schweizweit rund 61 Prozent
der Befragten für ein Verhüllungsverbot aus, ältere deutlich stärker als jüngere.
Als Alternative zum Burkaverbot in der Verfassung, das allenfalls Signalwirkung habe,
aber keine Probleme löse, erneuerte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG)
unterdessen die Idee eines Religionsartikels in der Verfassung. Es müsse eine
grundsätzliche und breitere Diskussion darüber stattfinden, «welche Werte in unserer
Gesellschaft für alle gelten sollen» und «wie unsere Rechtsordnung gegen
fundamentalistische Ideologien durchgesetzt werden» könne, so Pfister gegenüber dem
St. Galler Tagblatt. Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth griff die Idee Pfisters
auf und präsentierte in der «Schweiz am Sonntag» einen Entwurf für einen solchen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.09.2017
KARIN FRICK
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Religionsartikel, den er als «Koalitionsangebot an die progressiven Kräfte – nicht nur,
aber auch im Islam» bezeichnete. Der Vorschlag sah Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung für alle religiösen Gemeinschaften bei gleichzeitiger Verpflichtung
derselben auf die Werte der Bundesverfassung vor und gründete in der Hoffnung,
durch die staatliche Anerkennung des Islams dessen fundamentalistische Strömungen
zurückzudrängen. Da ein solcher Toleranzartikel jedoch einerseits die Abschaffung des
Minarettverbots bedeutete und andererseits viele neue Fragen nach tolerablen und
intolerablen Glaubensäusserungen aufwürfe, räumten ihm die Medien keine allzu
grossen Erfolgschancen ein. Auch von Seiten christlicher und muslimischer
Religionsgemeinschaften äusserten sich kritische Stimmen zu diesem Vorhaben.
Zur Halbzeit der Sammelfrist, Anfang 2017, gab Initiant Walter Wobmann in der Presse
bekannt, sein Komitee habe bereits 70'000 Unterschriften beisammen und schaue
somit zuversichtlich dem Ablauf der Frist Mitte September entgegen. Derweil zeichnete
sich auch immer deutlicher ab, dass ein indirekter Gegenvorschlag mit einem Verbot
auf Gesetzesstufe durchaus denkbar sein würde und dass ein solcher bei vielen v.a.
bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wohl auf Unterstützung zählen
könnte. Darauf liess sich Wobmann im «Blick» zitieren: Falls der Inhalt des
Gegenvorschlags deckungsgleich zu jenem der Volksinitiative wäre, werde man den
Rückzug der Initiative in Betracht ziehen.
Anfang September 2017, also noch vor Ablauf der Sammelfrist, präsentierte der
Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni bereits ein Nein-Komitee zum
Verhüllungsverbot, für dessen Co-Präsidium er Vertreterinnen und Vertreter aus allen
Fraktionen gewinnen konnte. Zu seinen Mitstreitenden zählten gemäss «Sonntags-
Blick» SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, die Zürcher Nationalrätinnen Tiana Angelina
Moser von der GLP, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Rosmarie Quadranti von
der BDP sowie die Ständeräte Hans Stöckli (sp, BE) und Robert Cramer (gp, GE). Caroni
nannte die Initiative des Egerkinger Komitees «Symbolpolitik», die ein
«Scheinproblem» lösen wolle. Es gehe den Initianten nicht um Frauenrechte, sondern
um den «Kulturkampf gegen den Islam». Ausserdem verletze ein nationales Verbot den
Föderalismus; einen Entscheid sollte jeder Kanton für sich treffen, präsentierte er
seine Argumente im «Sonntags-Blick». Initiant Wobmann kommentierte die Gründung
des Gegenkomitees laut «Blick» mit der Bemerkung, Caroni verfüge über «spezielle
Hirnwindungen». Unverständlich sei für ihn auch, was in seinen Parteikollegen Zanetti
gefahren sei, dass er sich so vehement gegen die Initiative engagiere. 1

Rund zwei Jahre nach dem Beschluss des Bundesrates für die Schaffung einer
nationalen Menschenrechtsinstitution (NMRI) und rund eineinhalb Jahre nach Ablauf
der Vernehmlassungsfrist zum entsprechenden Bundesgesetz fehlte von der neuen
Institution «immer noch jede Spur», wie das St. Galler Tagblatt im Mai 2019
konstatierte. Schuld an der Verzögerung, so der einheitliche Tenor in der Presse, sei
Aussenminister Ignazio Cassis, der das Projekt, das noch von seinem Vorgänger Didier
Burkhalter aufgegleist worden war, nun «auf die lange Bank» schiebe, wie die NZZ
titelte. Es wurde gemutmasst, der neue EDA-Vorsteher sei mit der in der
Vernehmlassung vorgeschlagenen Version nicht zufrieden und plane die Entschlackung
des Projekts, zumal nach den ablehnenden Stellungnahmen der SVP und der FDP die
Chancen im Parlament nicht besonders gut stünden. Ausser Spekulationen blieben den
beteiligten Akteuren mangels amtlicher Informationen allerdings nur wenige
Möglichkeiten; das EDA liess gemäss St. Galler Tagblatt einzig verlauten, man arbeite an
einer mit den Pariser Prinzipien konformen Institution, die voraussichtlich im Januar
2021 den Betrieb aufnehmen werde. «Man hält uns hin», beklagte sich Eugen David,
Präsident des Beirats des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte
(SKMR) – immerhin des Pilotprojekts, das durch die NMRI abgelöst werden sollte – in
der NZZ. Skepsis bezüglich der Fortführung des Projekts breitete sich allmählich nicht
nur bei der SKMR und einigen Menschenrechtsorganisationen, sondern auch in
parlamentarischen Kreisen aus. SP-Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG) fragte den
Bundesrat mittels Interpellation (Ip. 19.3443), wie es um die Zukunft des SKMR stehe,
dessen Pilotphase Ende 2020 ende, und wie die Regierung gedenke, einen bruchlosen
Übergang zur neuen Institution sicherzustellen. Im Juni doppelte BDP-Ratskollegin
Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) mit einer Motion (Mo. 19.3610) nach und forderte den
Bundesrat nachdrücklich auf, «die Gesetzesvorlage zur Schaffung einer nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) dem Parlament rasch zu unterbreiten». 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.06.2019
KARIN FRICK
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Mit 100 zu 90 Stimmen bei einer Enthaltung nahm der Nationalrat in der
Frühjahrssession 2020 eine Motion Quadranti (bdp, ZH) an, mit der die BDP-
Nationalrätin den Bundesrat aufforderte, die Vorlage zur Schaffung der nationalen
Menschenrechtsinstitution (NMRI) rasch dem Parlament zu unterbreiten sowie eine
Übergangslösung unter Beibehaltung des Status quo mit dem Schweizerischen
Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) sicherzustellen, bis die neue Institution
ihre Arbeit aufnehmen wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bundesrat die
entsprechende Botschaft bereits zuhanden des Parlaments verabschiedet, weshalb die
Annahme der Motion nunmehr symbolischen Charakter hatte. Quadranti hatte den
Vorstoss nach längerem Stillstand des Projekts bereits im Sommer 2019 eingereicht,
worauf er aber von SVP-Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH) bekämpft und die Diskussion
vorerst verschoben worden war. Nach dem Ausscheiden Quadrantis aus dem Rat am
Ende der Legislaturperiode war die Motion von ihrem Parteikollegen Martin Landolt
(bdp, GL) übernommen und im Frühjahr 2020 erneut dem Nationalrat vorgelegt
worden. Bekämpfer Gregor Rutz äusserte Zweifel am Nutzen einer solchen Institution
für die Schweiz, die seiner Ansicht nach «dasjenige Land auf diesem Planeten [sei], das
die Menschenrechte am besten schütz[e]», weil nämlich das Stimmvolk über deren
Einhaltung wache. Anstatt einer neuen Institution schlug er vor, die Stimmbevölkerung
als Menschenrechtsinstitution akkreditieren zu lassen, was vom zuständigen Bundesrat
Ignazio Cassis als «interessante[r] Ansatz» zur Kenntnis genommen wurde. Es gebe
durchaus «Raum für gute Impulse» und er freue sich auf die materielle Beratung des
Geschäfts zur Schaffung der NMRI, schloss der Aussenminister. 3

MOTION
DATUM: 12.03.2020
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Wie im vergangenen Dezember schon der Ständerat und dessen sicherheitspolitische
Kommission stellte im Frühjahr 2018 auch die SiK-NR Handlungsbedarf im
Informationssicherheitsmanagement des Bundes fest. Anders als ihre
Schwesterkommission, der die kleine Kammer widerstandslos gefolgt war, zweifelte die
nationalrätliche Kommission jedoch am Mehrwert, den das
Informationssicherheitsgesetz mit sich brächte. Die bedeutendsten Unbekannten im
Gesetzgebungsprojekt waren nach wie vor die Kosten und der Personalaufwand im
Zusammenhang mit der Umsetzung. Während sich der Ständerat mit der Zusicherung
zufriedengegeben hatte, zu den Kosten später noch einmal konsultiert zu werden,
beauftragte die SiK-NR die Verwaltung, die Kosten und den Personalaufwand für
verschiedene mögliche Sicherheitsniveaus zu beziffern. Es wurden also drei mögliche
Szenarien vorgestellt: Ambitionsniveau 1 mit Kosten von CHF 5 Mio. und 9,5 bis 15,5
zusätzlichen Stellen, Ambitionsniveau 2 mit Kosten von CHF 33 bis 58 Mio. und 42
zusätzlichen Stellen sowie Ambitionsniveau 3 mit Kosten von CHF 62 bis 87 Mio. und 78
zusätzlichen Stellen. Für die Kommissionsmehrheit standen diese beträchtlichen
Kosten in einem ungenügenden Verhältnis zum Ertrag und darüber hinaus befürchtete
sie, der neu geschaffene, komplexe Informationsschutzapparat könnte eine
Eigendynamik entwickeln und sich zunehmend der Kontrolle durch das Parlament
entziehen. Aus diesen Gründen beantragte die Mehrheit der SiK-NR ihrem Rat
Nichteintreten. Eine Minderheit erachtete hingegen den gesamtheitlichen Ansatz der
Vorlage als zentral, um die Informationssicherheit beim Bund zu verbessern. Sie hielt
die Kosten für vertretbar, da dadurch Sicherheitslücken geschlossen und die
Koordination erheblich verbessert werden könne. Einen drohenden Kontrollverlust des
Parlaments sah sie nicht und beantragte folglich Eintreten. Die Eintretensdebatte
gestaltete sich dementsprechend umfangreich, kontrovers und emotionsgeladen.

Die bürgerlichen Fraktionen machten sich – mit Ausnahme der BDP – für den
Nichteintretensantrag stark. Die Kosten entsprächen einer «Blackbox» und es sei
«unseriös», nur auf Annahmen gestützt zu entscheiden; anstatt Experimente zu
machen, sollten besser bestehende Gesetze angepasst werden, um die Sicherheit zu
gewährleisten, so Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) als Vertreterin der CVP-Fraktion.
David Zuberbühler (svp, AR) legte die Ansicht der SVP-Fraktion dar: Das Gesetz sei ein
neues «Bürokratiemonster», biete nur «Scheinsicherheit» und sei einen konkreten
Nutzennachweis bisher schuldig geblieben, weshalb es «brandgefährlich» sei, darauf
einzutreten. Für die FDP-Fraktion waren vor allem die Bedenken bezüglich der
Kostenfolgen ausschlaggebend dafür, dass man nicht auf das überladene Gesetz und
den damit verbundenen «Blindflug» eintrete. Demgegenüber stellte BDP-
Fraktionssprecherin Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) Eintreten als alternativlos dar;
angesichts des Handlungsbedarfs sei Nichtstun jetzt «fahrlässig». Priska Seiler Graf (sp,
ZH) hielt als Vertreterin der SP-Fraktion eine regelrechte Brandrede für Eintreten: Das
Gesetz werde dringend benötigt und es sei «fatal», dass anstelle der Sicherheitsfragen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.2018
KARIN FRICK
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vielmehr die finanziellen Folgen im Zentrum der Beratungen in der
sicherheitspolitischen Kommission gestanden hätten. Sie warf der SiK
«Arbeitsverweigerung» vor und wies darauf hin, dass man nach dem Eintreten die
Möglichkeit hätte, das – je nach Ansicht überladene, unberechenbare oder lückenhafte
– Gesetz zu «entrümpeln». Arbeitsscheue sei in diesem Fall jedoch «geradezu
verantwortungslos», denn auch ein Versäumnis ziehe unbezifferbare Kosten nach sich.
Ins gleiche Horn blies auch der Grünen-Vertreter Balthasar Glättli (gp, ZH), indem er
Nichteintreten als «Dienstverweigerung» bezeichnete und argumentierte, dass
Informationssicherheitslecks sowohl Reputations- als auch Finanzschäden zur Folge
hätten. Auch Beat Flach (glp, AG) als Sprecher der GLP-Fraktion erschien es
unverständlich, weshalb trotz erkanntem Handlungsbedarf nicht eingetreten werden
sollte; ein weiteres Mal fiel das Wort «Arbeitsverweigerung». Die Abstimmung ergab
schliesslich 117 zu 68 Stimmen für Nichteintreten (8 Enthaltungen). Obschon die
Fraktionen der BDP, der SP, der Grünen und der GLP geschlossen für Eintreten
votierten, besiegelte die geballte Stimmkraft des SVP-/FDP-/CVP-Blocks mit nur drei
Abweichlern den Nichteintretensentscheid. 4

Kriminalität

Eine knappe Mehrheit von 97 zu 94 Nationalratsmitgliedern unterstützte in der
Herbstsession 2019 das Anliegen einer Motion Quadranti (bdp, ZH), dass der Bund
«hate crimes» aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, des
Geschlechtsausdrucks oder von Geschlechtsmerkmalen statistisch erfassen sollte.
Solche Daten böten die Grundlage zur Problemlösung und könnten Ansatzpunkte für die
Prävention aufzeigen, argumentierte Quadranti. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der
Motion beantragt. Er befürchtete eine ungenügende Datenqualität, denn die Angabe
des Tatmotivs erfolge in der polizeilichen Kriminalstatistik nur auf freiwilliger Basis. Mit
der Einführung eines Straftatbestands für Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung würde die Erfassung in der polizeilichen Kriminalstatistik – wie für alle
Straftatbestände des StGB – ohnehin obligatorisch werden. Im Falle der Ablehnung
anlässlich des bevorstehenden Referendums könnte sich der Bundesrat hingegen eher
Umfragen bei den betroffenen Gruppen vorstellen, erklärte Innenminister Alain Berset,
von denen er sich aussagekräftigere Resultate verspreche als von der Erfassung durch
die Polizei. Die grosse Kammer folgte indes mehrheitlich dem Aufruf Quadrantis, einen
Schritt zu tun, um die «Problemdimension sichtbar» zu machen. 5

MOTION
DATUM: 26.09.2019
KARIN FRICK

Der Bundesrat soll prüfen, mit welchen rechtlichen, technischen und sonstigen
Massnahmen verhindert werden kann, dass Kinder und Jugendliche zur Herstellung
von kinderpornografischem Material erpresst oder angeleitet werden. Der Nationalrat
überwies ein entsprechendes Postulat Quadranti (bdp, ZH), das zwischenzeitlich von
Heinz Siegenthaler (bdp, BE) übernommen worden war, in der Wintersession 2019
stillschweigend. 6

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
KARIN FRICK

Die schweizweite statistische Erfassung von «hate crimes» aufgrund der sexuellen
Orientierung, der Geschlechtsidentität, des Geschlechtsausdrucks oder von
Geschlechtsmerkmalen könnte Ansatzpunkte für die Prävention aufzeigen und würde
generell die Diskriminierung dieser Gruppe thematisieren, argumentierte die
ständerätliche WBK, die ihrem Rat die Annahme der entsprechenden Motion Quadranti
(bdp, ZH) beantragte. In der Frühjahrssession 2020 folgte die Ratsmehrheit jedoch
einem Einzelantrag Hefti (fdp, GL) und lehnte den Vorstoss mit 21 zu 18 Stimmen bei
einer Enthaltung ab. Die Gegnerschaft der Motion erachtete die geforderte Statistik in
der vorgeschlagenen Form im Hinblick auf die Datenqualität als problematisch, da sie
aus Polizeirapporten zusammengestellt würde und nicht wie die polizeiliche
Kriminalstatistik aus Anzeigen aufgrund des Strafgesetzbuches. Innenminister Alain
Berset versicherte, der Bundesrat werde beim Thema «hate crimes» nicht untätig
bleiben, und wies darauf hin, dass es der in der Volksabstimmung vom Februar 2020
angenommene Artikel 262bis StGB (Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung) möglich mache, auch diesen Tatbestand in der polizeilichen
Kriminalstatistik zu erfassen. Dies war zum Zeitpunkt der Einreichung der Motion noch
nicht möglich gewesen, weswegen die Motion eine Statistik basierend auf
Polizeirapporten vorgeschlagen hatte. 7

MOTION
DATUM: 10.03.2020
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Die Digitalisierung bringt es mit sich, dass auch der Parlamentsbetrieb mit
verschiedenen Ratings und Rankings vermessen werden kann, welche die Arbeit, den
Einfluss oder die ideologische Positionierung der Parlamentsmitglieder zu bestimmen
versuchen. Der Versuch, anschauliche Ranglisten zu erstellen und so auch durch
Personalisierung die Komplexität von Politik zu reduzieren, dient vor allem den Medien,
die sich auch 2019 den verschiedenen Analysen widmeten.

Den Beginn machte Anfang Juli eine neue Plattform namens «politik.ch» mit einer
Auswertung der Präsenz während der ganzen bisherigen 50. Legislatur. «Präsenz»
wurde dabei mit der Teilnahme an den total 4'076 Abstimmungen, die im Nationalrat bis
zur vorletzten Session durchgeführt wurden, gemessen. Zum «Absenzenkönig von
Bern» – so die Aargauer Zeitung, die über die Studie berichtete – wurde Roger Köppel
(svp, ZH) gekürt. Er habe 22.4 Prozent aller Abstimmungen «geschwänzt», gefolgt von
Martin Bäumle (glp, ZH; 21.9%) und Hans Grunder (bdp, BE; 21.7%). Frauen stimmten
tendenziell disziplinierter ab, schloss die Zeitung, weil sich am anderen Ende der Skala
Andrea Geissbühler (svp, BE), Barbara Keller-Inhelder (svp, SG) und Sandra Sollberger
(svp, BL) fanden, die alle weniger als sechs der über 4'000 Abstimmungen verpasst
hatten. Die Aargauer Zeitung liess die Protagonisten zu Wort kommen. Bei wichtigen
Abstimmungen sei er vor Ort, nicht aber, wenn «das ausufernde Berufsparlament mit
sich selbst beschäftigt» sei, verteidigte sich Roger Köppel. «Das Volk» habe sie ins
Parlament gewählt und erwarte, dass sie an den Abstimmungen teilnehme, befand
hingegen Andrea Geissbühler. Im Schnitt hatten die Nationalrätinnen und Nationalräte
drei Prozent der Abstimmungen verpasst. Im Tages-Anzeiger wurde daran erinnert, dass
«immer brav auf dem ehrwürdigen Nationalratssessel zu sitzen» nicht mit politischem
Einfluss gleichzusetzen sei. Die wichtigsten Entscheidungen fielen nicht im Ratssaal,
sondern «in den Kommissionen, in den Hinterzimmern des Bundeshauses und den
Salons des Bellevue-Hotels».

Einen Versuch, diese Art von Einfluss zu messen, unternahm die Sonntagszeitung mit
ihrem alle zwei Jahre publizierten «Parlamentarier-Rating». Hier erhält Punkte, wer
viele Reden hält, in wichtigen Kommissionen sitzt und erfolgreich Vorstösse einreicht;
wer innerhalb der eigenen Partei wichtige Funktionen innehat, einer starken Fraktion
angehört, hohe Medienpräsenz hat und ausserhalb des Parlaments gut vernetzt ist. Wie
schon zwei Jahre zuvor wies die Zeitung SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR) als
«mächtigsten» Parlamentarier aus, gefolgt von Pirmin Bischof (cvp, SO) und Thomas
Aeschi (svp, ZG). Levrat sei «immer dabei, wenn es in der Schweizer Politik etwas
anzuschieben oder zu blockieren» gelte. Allerdings falle die SP-interne grosse Lücke
hinter Levrat auf. In den Top Ten gebe es kein weiteres SP-Mitglied, was darauf
hindeute, dass die parteiinterne Erneuerung wohl noch nicht geschafft sei.
Ausgerechnet bei den Frauen schneide die SP schlecht ab. Unter den 15 höchst
bewerteten Frauen – diese Liste wurde von Tiana Angelina Moser (glp, ZH; total Rang 6)
und Lisa Mazzone (gp, GE; Rang 13) angeführt – fänden sich lediglich zwei Genossinen:
Maria Carobbio Guscetti (sp, TI; Rang 23) und Barbara Gysi (sp, SG; Rang 34). Für das
Rating berücksichtigt wurden nur jene Parlamentsmitglieder, die seit Beginn der
Legislatur in den Räten gesessen hatten und bei den eidgenössischen Wahlen 2019
wieder antreten wollten. Entsprechend war der 173. Rang auch der letzte. Dort befand
sich Bruno Walliser (svp, ZH). Indem die Sonntagszeitung die Rangierung hinsichtlich
Medienpräsenz mit der Gesamtrangierung verglich, machte sie auch «die grössten
Blender» aus. Die drei Zürcher Abgeordneten Claudio Zanetti (svp), Roger Köppel (svp)
und Regine Sauter (fdp) seien zwar «Lieblinge der Medien», spielten im Parlament aber
«eine bescheidene Rolle». 

Auf der Basis der Abstimmungen im Nationalrat berechnete die Sonntagszeitung in
einer weiteren Analyse, wie häufig alle Volksvertreterinnen und -vertreter bei
Gesamtabstimmungen in der 50. Legislatur zur Mehrheit gehört hatten. Wenig
überraschend fanden sich auf den vorderen Rängen – die Sonntagszeitung nannte sie
«die Erfolgreichsten» – Mitglieder der CVP- und der BDP-Fraktion, die jeweils mit links
oder rechts oder innerhalb einer grossen Koalition Mehrheiten schaffen. Angeführt
wurde die Liste von Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL), die bei 98.5 Prozent aller
Gesamtabstimmungen gleich wie die Mehrheit gestimmt hatte, was ihr in der
Weltwoche den Titel «[d]ie mit dem Strom schwimmt» einbrachte. Auf Platz zwei und
drei folgten Viola Amherd (cvp, VS; 98.3%) und Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS;
98.2%). Bei den 68 «Erfolglosesten» handelte es sich durchgängig um SVP-
Fraktionsmitglieder, angeführt von Erich Hess (svp, BE; 46.8%), Toni Brunner (svp, SG;

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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48.8)%) und Pirmin Schwander (svp, SZ; 49.8%). 

Mitte Oktober warteten dann schliesslich die NZZ und Le Temps mit ihrem alljährlich
erscheinenden «Parlamentarier-Rating» auf. Erneut wiesen die auf der Basis des
Abstimmungsverhaltens vorgenommenen Positionierungen der Parlamentsmitglieder
auf einer Skala von -10 (ganz links) bis +10 (ganz rechts) auf eine zunehmende
Homogenisierung innerhalb der Parteien hin. Insbesondere an den Polen habe die
Fraktionsdisziplin ein noch nie gekanntes Ausmass erreicht, so die NZZ. So hätten sich
die Mitglieder der SP-Fraktion vor den Wahlen 2015 auf einer Skalen-Spannweite von
3.4 Punkten verteilt, im aktuellen Rating betrage dieser Wert lediglich noch 1.2 Punkte.
Die Extrempositionen in der SP besetzten im aktuellen Rating Silvia Schenker (sp, BS;
-10.0) und Adrian Wüthrich (sp, BE; -8.8). Eine im Vergleich zu 2015 wesentlich grössere
Fraktionsdisziplin wiesen bei dieser Berechnung auch die Grünen auf. Lagen das am
meisten linke und am meisten rechte grüne Fraktionsmitglied 2015 noch um 2.7
Skalenpunkte auseinander, trennten Maya Graf (gp, BL; -9.2) und die drei ganz am linken
Rand politisierenden Michael Töngi (gp, LU; -10.0), Irène Kälin (gp, AG; -10.0) und Regula
Rytz (gp, BE; -10.0) im Jahr 2019 lediglich noch 0.8 Skalenpunkte. Damit waren die
Grünen im Durchschnitt erstmals seit 2011 wieder weiter links positioniert als die SP:
«Les Verts n'ont jamais été aussi à gauche», war dies Le Temps gar die Überschrift der
Analyse wert. Am anderen Ende der Skala, bei der SVP, verringerte sich der Wert der
Spannweite von 3.7 auf 1.2 Punkte – ohne Berücksichtigung von Roberta Pantani (lega,
TI), die zwar der SVP-Fraktion angehört, aber die Lega vertritt und mit einem Wert von
8.2 die am weitesten «linke» Position in der SVP-Fraktion im Nationalrat vertrat. Gleich
drei SVP-Nationalräte politisierten ganz rechts aussen und wiesen einen Skalenwert von
10.0 aus: Toni Brunner, Luzi Stamm (svp, AG) und Adrian Amstutz (svp, BE). Jean-Pierre
Grin (svp, VD) fand sich bei Position 8.8 und war damit das am weitesten links
positionierte Mitglied der SVP im Nationalrat. Selbst bei der CVP war eine
Disziplinierung festzustellen: Es zeigte sich im Vergleich zu 2015 ein Rückgang der
Spannweite von 3.6 auf 2.6 Punkte, wobei die Fraktion im Vergleich zum Vorjahr
zahlreiche Mitglieder leicht rechts von der Mitte aufwies und sich von -1.0 (Dominique
de Buman; cvp, FR) bis 1.6 (Philipp-Matthias Bregy; cvp, VS) erstreckte. Die der CVP-
Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder waren wesentlich weiter links als ihre Fraktion:
Niklaus Gugger (ZH) wurde auf der Skala bei -4.2 und Marianne Streiff-Feller (BE) bei
-4.3 eingestuft. Die restlichen drei Fraktionen hingegen waren im Vergleich zu 2015
heterogener geworden. Bei der FDP war die Zunahme von 2.5 auf 2.6 Skalenpunkte
freilich minim. Die Fraktionsgrenzen wurden bei den Freisinnigen von Walter Müller
(fdp, SG; 4.5) und Christa Markwalder (fdp, BE; 1.9) eingenommen. Grössere Sprünge
machten die BDP und die GLP. Während sich bei der BDP die Spannweite im Vergleich
zu 2015 von 1.2 auf 2.0 fast verdoppelte – wie schon 2015 deckte Rosmarie Quadranti
(bdp, ZH; -1.7) die linke Flanke ab, während sich Hans Grunder (bdp, BE; 0.3) am rechten
Rand der BDP positionierte – wuchs die Heterogenität innerhalb der traditionell
eigentlich sehr homogenen GLP von 0.5 auf 2.7 Skalenpunkte an. Hauptgrund dafür war
Daniel Frei (glp, ZH), der von der SP in die GLP gewechselt hatte und mit seiner Position
von -5.7 zwar weit weg vom rechten Rand der SP (-8.8), aber auch weit weg vom linken
Rand der bisherigen GLP-Mitglieder war. Dieser wurde von Kathrin Bertschy (glp, BE;
-3.5) eingenommen, die in der Tat lediglich 0.5 Skalenpunkte von Martin Bäumle (-3.0),
also dem rechten GLP-Rand, positioniert war. Die politische Landschaft verarme,
schloss die NZZ aus diesen Zahlen. Vor allem zwischen den Mitte- und den Polparteien
klaffe eine Lücke. Dort hätten früher moderate SVP- und SP-Vertreter als Brückenbauer
gewirkt. Schuld für die zunehmende Fraktionsdisziplin seien aber nicht nur die
Parteizentralen, sondern auch die wachsende Zahl an zu behandelnden Geschäften, bei
denen Parlamentsmitglieder keine fundierte eigene Meinung mehr bilden könnten und
deshalb gemäss der Empfehlung der Parteileitung stimmten. 
Die zahlreichen auf die neue Legislatur 2019 bis 2023 hin angekündigten Rücktritte im
Ständerat veranlasste die Verfasser des Ratings zur Spekulation eines Rechtsrutschs der
kleinen Kammer nach den Wahlen 2019. Die politische Mitte des Ständerats befinde
sich bei Pirmin Bischof, also bei -2.8. Da elf zurücktretende Kantonsvertreterinnen und
-vertreter links und lediglich sieben rechts von Bischof seien und alle zurücktretenden
im Schnitt deutlich linker (-5.3) positioniert seien als die wieder antretenden (-2.3),
stellten die Ständeratswahlen vor allem für Mitte-Links eine Herausforderung dar, so
die NZZ. Eindrücklich liess sich dies anhand von Raphaël Comte (fdp, NE) nachzeichnen.
Der Neuenburger Freisinnige positionierte sich mit -5.7 näher bei Daniel Jositsch (sp,
ZH), der mit -6.8 den rechten Rand der SP in der kleinen Kammer besetzte, als bei
seinem am weitesten rechts positionierten Fraktionskollegen Philipp Müller (fdp, AG;
4.5) und dem Schnitt der FDP (2.3). Da Comte nicht mehr antrete, sei wohl auch in der
FDP mit einem Rechtsrutsch in der kleinen Kammer zu rechnen. 8

01.01.65 - 01.01.21 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Parlamentsorganisation

Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1
(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0
deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht
rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 08.09.2015
MARC BÜHLMANN

Ende November erschien das NZZ-Parlamentarierrating 2016 und bildete das erste
Jahr nach den Wahlen 2015 ab. Der Rechtsrutsch der Wahlen zeichnete sich im Rating
deutlich ab. Der Median der Positionen aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die aufgrund paarweiser Vergleiche des Abstimmungsverhaltens während  der vier
vergangenen Sessionen errechnet werden, rückte auf der Skala von -10 (absolut links)
bis + 10 (absolut rechts) von 0.8 (2015) auf 1.7. Gleich drei SVP-Fraktionsmitglieder
nahmen die rechte Extremposition (10) ein: Marcel Dettling (SZ), Erich Hess (BE) und,
wie bereits 2015, Pirmin Schwander (SZ). Lisa Mazzone (gp, GE) positionierte sich mit
einem Wert von -9.6 am linken Extrempol. 
Vom Rechtsrutsch habe – gemessen an der Anzahl gewonnener Abstimmungen im Rat –
vor allem die FDP, kaum aber die SVP profitiert, so die Studie. Bei den Parteien zeigten
sich insgesamt nur leichte Verschiebungen. So hatte sich die SVP noch einmal nach
rechts verschoben und nahm insgesamt den Wert 8.0 ein (2015: 7.7.). Jean-Pierre Grin
(VD) besetzte mit 6.3 die moderateste Position in der Volkspartei. Damit war er
dennoch ziemlich weit vom am meisten rechts stehenden FDP-Fraktionsmitglied
entfernt: Bruno Pezzatti (ZG) erreichte einen Wert von 3.4. Den linken Rand der FDP,
die sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert hatte und fraktionsübergreifend konstant
bei 2.2 blieb, nahm erneut Christa Markwalder mit 1.4 ein. Damit war die Bernerin leicht
linker positioniert als Daniel Fässler (AI), der mit 1.9 den rechten Rand der CVP besetzte.
Den Gegenpol bei den Christlichdemokraten nahm Barbara Schmid-Federer (ZH) mit
-0.9 ein. Auch die CVP blieb im Vergleich zu 2015 konstant bei 0.6. Innerhalb des
Spektrums der CVP-EVP-Fraktion fand sich die BDP (0.9: Hans Grunder, BE bis -0.5:
Rosmarie Quadranti, ZH), die leicht nach links gerutscht war (0.2). Deutlich am linken
Rand der CVP-Fraktion positionierte sich die EVP mit Maja Ingold (ZH, -2.8) und
Marianne Streiff-Feller (BE, -3.1). Einen Linksrutsch verzeichnete auch die GLP, die sich
bei -2.7 positionierte und sich wie schon 2015 sehr geschlossen zeigte. Nur gerade 0.5
Skalenpunkte trennten Kathrin Bertschy (BE, -2.8) von Martin Bäumle (ZH, -2.3). Etwas
geschlossener als 2015 zeigte sich auch die SP, die fraktionsübergreifend bei -8.3 zu
liegen kam. Chantal Galladé (ZH, -6.6) fuhr dabei den sozialliberalsten Kurs. Gleich drei
Fraktionsmitglieder positionierten sich beim linken Extremwert der SP, bei  -9.1: Bea
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Heim (SO), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) und Silvia Schenker (BS). Die Grünen
schliesslich positionierten sich insgesamt bei -9.0 und die Fraktionsmitglieder
überlappten sich stark mit der SP: Daniel Brélaz (VD, -7.9) zeigte sich dabei sogar noch
etwas rechter als die gesamte SP. 
Die Forschungsstelle Sotomo, welche das Rating durchführte, wertete auch 2016 den
Ständerat aus. Erneut zeigte sich eine geringere Polarisierung als in der grossen
Kammer. Zwar lagen auch in der kleinen Kammer die Extremwerte weit auseinander,
Lilian Maury Pasquier (sp, GE, -9.5) und Peter Föhn (svp, SZ, 9.8) fanden sich aber
ziemlich alleine auf weiter Flur. Alle anderen Ständeratsmitglieder befanden sich
zwischen -6.2 (Christian Levrat, sp, FR) und 7.3 (Hannes Germann, svp, SH). 10

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
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bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 11

Das in der NZZ prominent platzierte, aber auch von anderen Medien aufgenommene
Parlamentarierrating 2018, das von der Forschungsstelle Sotomo aufgrund des
Abstimmungsverhaltens im National- und Ständerat berechnet wird, zeigte seit der
letzten Ausgabe 2017 nur wenig Veränderungen hinsichtlich Positionierung der
Parteien. Noch immer war eine deutliche Trennung der einzelnen Fraktionen im
Nationalrat zu beobachten, mit Ausnahme der SP und der Grünen sowie der CVP und
der BDP, bei denen sich die Positionierungen einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf einer Skala von -10 (ganz links) und +10 (ganz rechts) teilweise
überlappten. Die Extrempole des Nationalrats wurden von Fraktionsmitgliedern der SP-
bzw. der SVP eingenommen: Silvia Schenker (sp, BS; -10.0) sowie Luzi Stamm (svp, AG;
10.0) und Toni Brunner (svp, SG; 10.0) besetzten die Skalengrenzen. Das Spektrum der
SP-Fraktion reichte von dieser Extremposition bis -8.5. Dieser «rechte Flügel» der
Sozialdemokraten wurde vom neu in den Nationalrat nachgerückten Adrian Wüthrich
(sp, BE) besetzt. Die Spannweite der Grünen reichte von -9.5 (Regula Rytz; gp, BE) bis
-8.6 (Bastien Girod; gp, ZH). Im Schnitt waren die Mitglieder der SP-Fraktion erneut
etwas linker positioniert als jene der GP-Fraktion. Das war zwischen 1995 und 2011
umgekehrt. Zwischen dem links-grünen Pol und der Mitte tat sich eine ziemliche Lücke
auf. Die beiden der CVP-Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) und Niklaus Gugger (evp, ZH), der Ende 2017 in den Nationalrat nachgerutscht
war, waren mit ihren Werten von -4.1 bzw. -3.7 zwar deutlich am linken Fraktionsrand
angesiedelt, damit aber noch immer mehr als vier Skalenpunkte von SP und GP entfernt
positioniert. Immer noch links der Mitte reihte sich anschliessend die GLP-Fraktion ein,
die sich erneut als sehr homogen präsentierte (-3.3 bis -3.0). Die CVP- und die BDP-
Fraktion überlappten sich ebenfalls. Bei beiden kam dabei der rechte Rand genau bei
der Position 0 zu liegen; bei der BDP wurde dieser von Hans Grunder (bdp, BE) und bei
der CVP von Daniel Fässler (cvp, AI), Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
besetzt. Den linken Rand besetzten bei der CVP Kathy Riklin (cvp, ZH: -1.5) und bei der
BDP Rosmarie Quadranti (bdp, ZH: -1.9). Auch auf der rechten Ratsseite klaffte eine
Lücke. Der Abstand zwischen der FDP, deren Spektrum sich zwischen 1.0 (Christa
Markwalder; fdp, BE) und 3.4 (Walter Müller; fdp, SG) aufspannte und der SVP, deren
linker Pol bei 7.4 zu liegen kam (Jean-Pierre Grin, svp, VD) betrug ebenfalls 4
Skalenpunkte. 

In der NZZ wurden auch die Positionen einzelner Parlamentsmitglieder diskutiert, die
sich über die Jahre stark verändert hatten. So hatte etwa Thomas Müller (svp, SG) laut
der Auswertung einen Sprung auf der Skala von 1.5 nach 9.5. gemacht. Müller war 2006
als CVP-Politiker gewählt worden und hatte 2011 in die SVP gewechselt, wo er dann mit
den Jahren einen eigentlichen Rechtsrutsch vollzog. Die Gegenrichtung hatte Gerhard
Pfister eingenommen, der von einer rechten Position (4.0) genau in die Mitte (0) gerückt
war. Dies sei erst nach seiner Übernahme des CVP-Präsidiums passiert, was belege, so
die NZZ, dass Pfister die CVP nicht nach rechts gezogen, sondern den rechten Flügel in
die Partei integriert habe.

Im Ständerat waren die Lücken zwischen den Fraktionen geringer. Zwischen dem am
weitesten «rechts» stehenden SP-Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH: -5.6) und der am
weitesten «links» positionierten CVP-Ständerätin Anne Seydoux-Christe (JU) lagen
knapp 2 Skalenpunkte. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) fand sich gar ein FDP-Ständerat an
dieser Position (-3.8). Allerdings war Comte damit relativ weit von seiner restlichen
Ständeratsfraktion entfernt, bei der Philipp Müller (fdp, AG) bei 3.6 den rechten Rand
einnahm. Auch hier war der Skalenabstand zur SVP, deren Spektrum sich zwischen den
beiden Schwyzer Ständeräten, Alex Kuprecht (6.9) und Peter Föhn (10.0) erstreckte, mit
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3.3 Punkten kleiner als im Nationalrat. 12

Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Im Mai 2018 kündigte Thomas Heiniger (ZH, fdp) seinen Verzicht auf eine weitere
Kandidatur als Gesundheitsdirektor des Kantons Zürich an und kurze Zeit später
vermeldete auch Markus Kägi (ZH, svp), bisheriger kantonaler Baudirektor, dass er nicht
mehr zur Wahl antreten werde. Damit war der Wahlkampf für die Regierungsratswahlen
2019 in Zürich bereits Mitte 2018 eröffnet. Den Anfang machte die SP, die sich einem
besonderen Problem gegenüber sah: Vor allem die Juso und die städtische SP
kritisierten Sicherheitsdirektor Mario Fehr (ZH, sp) stark und wollten seine erneute
Kandidatur für den Regierungsrat verhindern. Kritisiert wurde Fehr insbesondere für
seine Asylpolitik, seine Forderung nach einem Burka-Verbot und seine Anschaffung von
Staatstrojanern. Die Kritik ging so weit, dass die SP-Parteileitung eine Abstimmung
einberief, in der geklärt werden sollte, ob die Parteibasis hinter Mario Fehr steht oder
nicht und ob die beiden bisherigen SP-Regierungsratsmitglieder, Mario Fehr und
Jacqueline Fehr, erneut für die SP antreten sollen. Mit 167 zu 8 Stimmen war die
Kandidatur von Jacqueline Fehr unumstritten und auch Mario Fehrs Kandidatur wurde
mit 108 zu 73 Stimmen gutgeheissen. 
Damit ging das «Problem Fehr», wie es einige Medien nannten, an die Grünen über:
Noch bevor diese wussten, mit welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin sie selbst
antreten wollen, forderten erste Stimmen – ebenfalls vor allem von den Jungen Grünen
und von der städtischen Partei –, dass man auf eine Empfehlung von Mario Fehr
verzichten solle. Zuerst stand aber die Frage im Mittelpunkt, wer für die Grünen den
2015 verlorenen Sitz von Martin Graf zurückerobern soll. Nachdem zahlreiche
prominente Kandidaten – Kandidatinnen waren fast keine vorhanden, da diese, wie zum
Beispiel Karin Rykart, gemäss Medien kurz zuvor in andere Ämter gewählt worden waren
– wie der kürzlich wiedergewählte Zürcher Stadtrat Daniel Leupi und die Nationalräte
Bastien Girod und Balthasar Glättli abgesagt hatten, sprach sich die Grüne Partei für
den 32-jährigen Solarenergieforscher und Kantonsrat Martin Neukom aus. Neukom
setzte sich vor allem für mehr Klimaschutz ein. Die Medien und zahlreiche Experten
trauten ihm aufgrund seines niedrigen Bekanntheitsgrades kaum Gewinnchancen zu.
Überdies entschieden sich die Delegierten der Grünen in der Tat mit 39 zu 28 Stimmen,
auf eine Empfehlung von Mario Fehr zu verzichten und stattdessen den AL-Kandidaten
Walter Angst neben Jacqueline Fehr für den Regierungsrat zu empfehlen. Zwar empfahl
die SP den Grünen-Kandidat Neukom weiterhin, die Nichtunterstützung Mario Fehrs
durch die Grünen und später auch durch die AL verhinderte jedoch einen
gemeinsamen, geschlossenen Wahlkampf der linken Parteien. Die Medien werteten dies
vielmehr als Problem für den eher unbekannten Neukom als für die beiden bisherigen
SP-Regierungsratsmitglieder. 
In der Zwischenzeit hatte sich auch die SVP auf die Suche nach einem Nachfolger für
Kägi gemacht. In die engere Auswahl schafften es Nationalrätin Natalie Rickli und der
verglichen mit Rickli relativ unbekannte Christian Lucek, Gemeinde- und Kantonsrat aus
Dänikon. Seinen Rückstand im Bekanntheitsgrad versuchte Lucek wettzumachen, indem
er Parteifreunden in einem E-Mail empfahl, in der Diskussion Rickli nach ihrem
Zivilstand und ihrer Familienplanung zu fragen. «Wollen wir vier Frauen im
Regierungsrat?», fragte er die Empfänger des E-Mails rhetorisch. Dieses E-Mail gelangte
jedoch noch vor der parteiinternen Ausmarchung an die Medien und sorgte für
Empörung. Mit 244 zu 53 Stimmen schaffte Rickli in der Folge die Wahl zur zweiten
SVP-Kandidatin neben dem Bisherigen Ernst Stocker locker. Im Nachgang werteten die
Medien das E-Mail von Lucek als Vorteil für Rickli. 
Auch die FDP suchte einen Nachfolger für Thomas Heiniger und fand ihn in ihrem
bisherigen Fraktionschef im Kantonsrat, Thomas Vogel. Vogel war vier Jahre zuvor in der
internen Ausscheidung der jetzt als bisherige Regierungsrätin antretenden Carmen
Walker Späh unterlegen. Mit 128 von 226 Stimmen setzte er sich in der parteiinternen
Ausmarchung relativ klar gegen seine zwei Mitbewerber durch.
Die CVP trat mit ihrer bisherigen Regierungsrätin Silvia Steiner an, die AL setzte auf den
Zürcher Gemeinderat Walter Angst. Zudem kandidierten Nationalrätin Rosmarie
Quadranti für die BDP, Jörg Mäder für die GLP, Hanspeter Hugentobler für die EVP und
Hans Egli für die EDU. 
Noch Ende 2018 werteten die Medien die Regierungsratswahl als ziemlich klare Sache.
Die Bürgerlichen hätten gute Chancen, ihre fünf Sitze zu verteidigen, war gemeinhin zu
lesen. Hervorgehoben wurde die gute Zusammenarbeit der SVP, der FDP und der CVP:
Die drei Parteien empfahlen sich gegenseitig und bewarben die jeweils anderen

WAHLEN
DATUM: 24.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.21 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Kandidatinnen und Kandidaten des «Bürgerlichen Bündnisses für den Regierungsrat»
auf ihren Plakaten und in ihren Inseraten. Ansonsten präsentierten sie zwar kein
gemeinsames inhaltliches Programm, verwiesen aber auf die gute Situation des Kantons
Zürich als Verdienst des bürgerlich geprägten Regierungsrates. Eine gemeinsame
Pressekonferenz veranstalteten auch die GLP, die EVP und die BDP. Die drei Parteien,
die zusammen bei den Wahlen vor vier Jahren 15 Prozent der Stimmen geholt hatten,
traten jedoch allesamt mit eigenen Kandidatinnen und Kandidaten an, was die Medien
als vertane Chance werteten. Bei einem allfälligen zweiten Wahlgang würde man sich
vermutlich für eine Person entscheiden, mutmassten die Medien. Auch die drei
Mitteparteien präsentierten keine gemeinsamen Inhalte, sondern betonten den
gemeinsamen Politstil und ihre Fähigkeit, im Unterschied zu den Polparteien Lösungen
zu finden. 
Erste Anzeichen dafür, dass die Wahl der fünf Bürgerlichen nicht so einfach werden
dürfte, wie von den Medien anfänglich angenommen worden war, bot die erste
Politbarometer-Umfrage von Sotomo Ende Januar 2019. Dabei zeigte sich, dass das
Rennen um den siebten Platz zwischen FDP-Kandidat Thomas Vogel und Grünen-
Kandidat Martin Neukom enger werden könnte als vermutet. Nur fünf Prozentpunkte
trennten Neukom zu diesem Zeitpunkt von Vogel. Dies erklärten die Medien vor allem
damit, dass sowohl Vogel als auch Neukom bei den Wählerinnen und Wählern noch sehr
unbekannt waren; nur 13 Prozent (Vogel) respektive 18 Prozent (Neukom) gaben an, sie
zu kennen. Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich auch bereits, dass die Zusammenarbeit im
bürgerlichen Lager nicht so gut funktionierte, wie von diesem erhofft. So hätten im
Januar zum Beispiel nur 39 Prozent der SVP-Sympathisantinnen und -Sympathisanten
Thomas Vogel gewählt, 48 Prozent hätten hingegen Mario Fehr ihre Stimme gegeben.
Die zweite Umfrage Mitte März und somit kurz vor den Wahlen bestätigte diese
Ergebnisse mehrheitlich, wodurch die Regierungsratswahlen plötzlich stärker in den
Fokus der Medien gelangten. «So spannend sind die kantonalen Wahlen», titelte gar der
Tagesanzeiger. 

Am 24. März 2019 passierte dann, was anfänglich kaum jemand für möglich gehalten
hatte: Martin Neukom erhielt mehr Stimmen als Natalie Rickli und Thomas Vogel und
schaffte damit den Einzug in den Zürcher Regierungsrat. Vogel wurde lediglich achter
und verpasste somit den Sprung in den Regierungsrat. Er sei «von einer grünen Welle
weggeschwappt» worden, erklärte Vogel. Und auch die Medien sahen in der Konjunktur
des Umweltthemas einen der Hauptgründe für Neukoms Wahl. Damit fügte der Grüne
der FDP eine «historische Niederlage» (BaZ) zu, da diese zum ersten Mal überhaupt
weniger als zwei Zürcher Regierungsräte stellte. SVP und FDP verloren die gemeinsame
Mehrheit im Rat, auch wenn die bürgerliche Allianz zusammen mit der CVP noch immer
vier der sieben Sitze stellte. Problemlos gewählt wurden die Bisherigen und auch
Natalie Rickli schaffte den Sprung von der nationalen Legislative in die kantonale
Exekutive, auch wenn sie bis zum Schluss zittern musste, wie die Medien resümierten. 

Gleich im Anschluss an die Wahl wurde die Departementsvergabe mediales Thema –
besonders interessierte die Frage, ob Neukom das Baudepartement übernehmen oder
ob es zu grossen Rochaden kommen werde. Im Mai entschied sich der Regierungsrat,
den beiden Neuen die frei werdenden Departemente zuzuteilen: Neukom wurde somit
Baudirektor, Rickli übernahm das Gesundheitsdepartement. Mit der Vergabe des
Baudepartements an Neukom, in dem dieser aus Klimaschutzsicht am meisten
erreichen könne, habe man die Botschaft der Wählerinnen und Wähler ernst
genommen, würdigte zum Beispiel der Tagesanzeiger diesen Entscheid. 13

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Zürich wurden insgesamt 30 Listen eingereicht, auf denen sich 275
Kandidatinnen (34,3%) und 527 Kandidaten um die 34 Zürcher Nationalratssitze
bewarben. Damit war die Zahl der Listen im Vergleich zu den eidgenössischen Wahlen
2007 (29 Listen) wieder angewachsen, hatte die Rekordzahl von 34 Listen aus dem Jahr
1991 aber nicht überboten. Die Zahl der Kandidierenden war marginal tiefer als 2007
(804) und wesentlich tiefer als 2003 (964). Ebenfalls weiterhin rückläufig war der
Frauenanteil unter den Kandidierenden, der 2003 noch 38,4% betragen hatte (2007:
37,7%). Sowohl die SP als auch die SVP starteten mit Listen für Auslandschweizerinnen
und -schweizer. Neu traten die BDP und zahlreiche Kleinstparteien an, darunter etwa
die Anti PowerPoint Partei, die Narrenpartei oder eine Liste mit Parteilosen. Anders als
2007 kam keine grosse Listenverbindung der Linken mehr zustande: SP, Grüne und CSP
verbanden sich auf der einen und AL, Piraten und Konfessionslose auf der anderen
Seite. In der Mitte verbanden sich die CVP, die BDP, die EVP, die GLP und die Tierpartei.
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Wie in den meisten anderen Kantonen, in denen die EDU antrat, verband sie sich auch
in Zürich mit der SVP. Vier der 34 Sitze wurden frei. Insbesondere die SP, die sieben
Sitze innehatte und von der drei Nationalrätinnen und Nationalräte zurücktraten (Mario
Fehr, Christine Goll, Anita Thanei), hatte einen Aderlass zu verkraften. Den vierten
vakanten Sitz (Hans Rutschmann) hatte die SVP zu verteidigen.

Die grossen Gewinnerinnen im Kanton Zürich waren die BDP und die GLP, die
sozusagen Heimvorteil genoss: Die Grünliberalen hatten sich im Kanton Zürich 2004
von den Grünen getrennt und konstituiert. Die drei bereits 2007 eroberten, allesamt
aus Zürich stammenden GLP-Mandate konnten 2011 nicht nur verteidigt, sondern um
einen weiteren Sitz ausgebaut werden. Zu den drei Bisherigen wurde neu Thomas Maier
in den Nationalrat gewählt. Der Wählerzuwachs um 4,5 Prozentpunkte auf 11,5% wurde
nur noch von der BDP überflügelt, die in Zürich auf Anhieb auf 5,3%
Wählerstimmenanteil kam und damit zwei Sitze eroberte. Für die BDP schickten die
Zürcher Wahlberechtigten Lothar Ziörjen und Rosmarie Quadranti-Stahel nach Bern.
Die Sitzgewinne von BDP und GLP gingen auf Kosten der SVP, der CVP und der GP, die je
einen Sitz abgeben mussten. Die SVP fiel auf 29,8% Wähleranteil (-4,1 Prozentpunkte)
und 11 Sitze zurück. Der Sitz von Hans Rutschmann konnte damit nicht verteidigt
werden. Christoph Blocher schaffte es wieder in den Nationalrat. Nicht er, sondern
Natalie Rickli bekam allerdings die meisten Wählerstimmen (145'776). Neu für die SVP
wurde Hans Egloff gewählt. Abgewählt wurden somit Ernst Schibli und Ulrich Schlüer,
der bereits 2007 abgewählt worden, aber wieder nachgerutscht war. Die CVP, die ihren
2007 eroberten Sitz wieder abgeben musste (neu: 2 Sitze) kam noch auf 5%
Wähleranteil (-2,6 Prozentpunkte). Für die CVP nicht mehr wiedergewählt wurde Urs
Hany. Die Grünen mussten einen Verlust von zwei Prozentpunkten hinnehmen und
kamen mit neu 8,4% Wähleranteil auf drei Sitze. Neu gewählt wurde Balthasar Glättli,
der auch von seiner Ständeratskandidatur profitiert haben dürfte. Abgewählt wurden
hingegen Marlies Bänziger und Katharina Prelicz-Huber. Die SP (19,3%, -0,5
Prozentpunkte, 7 Sitze), die FDP (11,6%, -1,6 Prozentpunkte, 4 Sitze) und die EVP (3,1%,
-0,6 Prozentpunkte, 1 Sitz) konnten ihre Sitze trotz Verlusten halten. Die SP konnte
damit alle drei vakanten Sitze verteidigen und wurde neu von Thomas Hardegger,
Jacqueline Badran und Martin Naef vertreten. Bei der FDP und der EVP wurden die
Bisherigen bestätigt. Über 1% der Stimmen erhielten auch die EDU (1,9%) und die
Alternative Liste (1%). Die Piratenpartei war mit 0,9% elftstärkste Partei. Alle drei
blieben allerdings ohne Sitz. Der Kanton Zürich wird nach den Wahlen 2011 mit 10
Frauen und 24 Männern in Bern vertreten sein. Der Frauenanteil nahm damit im
Vergleich zu 2007 von 35,3% auf 29,4% ab. Die Stimmbeteiligung im Kanton Zürich
betrug 46,8% und war damit über zwei Prozentpunkte tiefer als noch 2007. 14

Im Kanton Zürich kandidierten bei den Nationalratswahlen 2019 insgesamt 966
Personen auf 32 Listen. Der Frauenanteil unter den Kandidierenden betrug 43 Prozent.
Während die Anzahl Listen gegenüber 2015 leicht zurückging, bedeuteten die Zahl der
Kandidierenden und der Frauenanteil neue Höchstwerte. Zu vergeben waren im
bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz weiterhin 35 Sitze. 

Bei den Wahlen vor vier Jahren hatte sich entgegen dem nationalen Trend die SP als
Siegerin feiern lassen können. Sie hatte damals zwei zusätzliche Sitze gewonnen. Auch
die SVP und die FDP hatten zulegen können. Die Verteilung der 35 Zürcher
Nationalratssitze lautete seither: 12 SVP, 9 SP, 5 FDP, 3 GLP, 2 GPS, 2 CVP, 1 BDP, 1 EVP.
Die Ergebnisse der Kantonsratswahlen im März 2019 deuteten darauf hin, dass es für die
SVP schwierig werden könnte, bei den nationalen Wahlen im Oktober ihre zwölf Sitze zu
halten. Nach der veritablen Wahlschlappe bei den kantonalen Wahlen war auf Druck von
Parteidoyen Christoph Blocher fast die gesamte Parteileitung zurückgetreten. So stieg
die SVP mit einem jungen Interimspräsidenten, Patrick Walder, in den Wahlkampf. Die
Partei hatte zudem zwei Rücktritte zu verkraften – Jürg Stahl und Hans Egloff
verzichteten auf einen erneute Legislatur. Dafür gab bei der Volkspartei der 2015 nicht
wiedergewählte Christoph Mörgeli sein Comeback als Nationalratskandidat. Die SVP
verband dieses Jahr ihre Listen einzig mit der EDU. Die Gewinner bei den
Kantonsratswahlen waren die Grünliberalen und die Grünen gewesen. Die guten
Resultate und das aktuell heisseste Thema – die Klimapolitik – machten beiden Parteien
Hoffnung auf Sitzgewinne auch bei den nationalen Wahlen. Die beiden Zugpferde der
Zürcher Grünen – der Fraktionspräsident Balthasar Glättli und der ehemalige
Vizepräsident der Grünen Schweiz Bastien Girod – reihten sich auf der Hauptliste nur
auf den Plätzen drei und vier ein. Angeführt wurde die Liste von zwei Frauen – der
ehemaligen Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber sowie Parteipräsidentin Marionna
Schlatter-Schmid. Auf der Liste vertreten war ursprünglich auch das bekannte Model
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Tamy Glauser. Allerdings zog Glauser ihre Kandidatur zurück, nachdem sie mit einer
«sehr unbedarften Aussage» über die angeblich heilende Wirkung von Veganer-Blut auf
einer Online-Plattform heftige Reaktionen ausgelöst hatte. Die andere Partei der
Stunde, die Grünliberalen, hatten auf das Wahljahr hin ihre Parteispitze ausgewechselt.
Das junge Duo Nicola Forster und Corina Gredig bildeten neu ein Co-Präsidium. Dank
diesem frischen Wind und einer Listenverbindung mit der CVP, der BDP und der EVP
erhoffte sich die GLP, die angestrebten Sitzgewinne zu realisieren. Eine gänzlich andere
Stimmung herrschte derweil bei den Sozialdemokraten. Am meisten Schlagzeilen
generierte die SP im Wahljahr durch das parteiinterne Seilziehen über die künftige
politische Ausrichtung der Partei. Anhänger des sozialliberalen Flügels fühlten sich
dabei zunehmend marginalisiert. Der Konflikt führte schliesslich dazu, dass zuerst die
ehemalige Nationalrätin Chantal Galladé und danach der amtierende Nationalrat und
ehemalige Parteipräsident Daniel Frei aus der Partei austraten und zur GLP wechselten.
In Freis Fall geschah dies, nachdem die SP ihn bereits auf ihre Nationalratsliste gesetzt
hatte. Frei verzichtete letztlich ganz auf eine Teilnahme an den Nationalratswahlen.
Neben Verlusten von Parteiangehörigen und Wählerinnen und Wählern an die GLP
befürchteten die Genossen zusätzlich, dass linke Wechselwähler bei der «Klimawahl»
eher die Listenpartnerin, die Grünen, wählen würden und die SP so Sitze verlieren
könnte. Auch im Lager der Christdemokraten kam es zu einem Wirbel um eine
Personalie. Kathy Riklin (CVP) wurde nach zwanzig Jahren als Nationalrätin von ihrer
Partei nicht mehr nominiert. Stattdessen kandidierte Riklin für die Christlichsoziale
Vereinigung – mit geringen Chancen auf eine Wiederwahl. Bei der FDP kandidierte der
aufstrebende Jungpolitiker und ehemalige Präsident der Jungfreisinnigen, Andri
Silberschmidt. Da sämtliche fünf bisherigen Freisinnigen erneut zur Wahl antraten,
erklärte die FDP offiziell den Gewinn eines Sitzes zum Ziel. Trotz dieses hochgesteckten
Ziels ging die FDP keine Listenverbindung mit anderen Parteien ein. Die Zürcher EVP ist
seit 100 Jahren fast ausnahmslos im Nationalrat vertreten, da sie auf eine treue
Wählerschaft zählen kann. Ihr Sitz schien daher auch dieses Jahr nicht in Gefahr. Ganz
anders sah die Ausgangslage bei der anderen Partei aus, welche 2015 einen Sitz geholt
hatte: Bei der BDP ging es ums politische Überleben, nachdem die Partei im März bei
den kantonalen Wahlen alle ihre fünf Sitze im Kantonsparlament verloren hatte.

Am Wahlsonntag dominierte die Farbe Grün. Sowohl die Grünen (+7.2 Prozentpunkte,
neu 14.1%) als auch die Grünliberalen (+5.8 Prozentpunkte, neu 14.0%) konnten ihre
Wähleranteile deutlich ausbauen und gewannen je drei zusätzliche Sitze. Für die
Grünen zog neben den beiden Bisherigen und den Spitzenkandidatinnen Schlatter-
Schmid und Perlicz-Huber auch noch Meret Schneider in die Grosse Kammer ein. Bei
den Grünliberalen gab es nach dem Rücktritt von Thomas Weibel sogar Platz für vier
neue Gesichter. Corina Gredig, Jörg Mäder, Judith Bellaïche und Barbara Schaffner
vertreten neu den Kanton Zürich in Bundesbern. Co-Präsident Nicola Forster verpasste
den Einzug ins Parlament nur knapp. Auf der Verliererseite befanden sich die SVP und
die SP, welche je zwei Sitze abgeben mussten. Am meisten Wähleranteile verlor die SP (-
4.1 Prozentpunkte, neu 17.3%). Trotzdem schaffte eine neue Sozialdemokratin den
Sprung in den Nationalrat, denn Céline Widmer setzte sich gleich vor zwei bisherige
Nationalräte – Martin Naef und Thomas Hardegger –, die beide die Wiederwahl
verpassten. Die SVP verlor beinahe so viele Wählerprozente (-4.0 Prozentpunkte, neu
26.7%) wie die SP. Während Martin Haab, der erst im Juni für Jürg Stahl nachgerutscht
war, sein Mandat verteidigen konnte, verpasste Claudio Zanetti nach nur einer
Legislatur im Nationalrat seine Wiederwahl. Auch Christoph Mörgeli verpasste seinen
Wiedereinzug in die Grosse Kammer. Ebenfalls zu den Verlierern des Tages gehörten die
CVP und die BDP. Die CVP konnte ihren Wähleranteil zwar leicht ausbauen (+0.2
Prozentpunkte, neu 4.4%), verlor aber trotzdem einen ihrer beiden Sitze. Für die BDP
verkam die Wahl zu einem veritablen Desaster. Sie verlor über die Hälfte ihres
Wähleranteils (neu 1.6%) und mit der Nicht-Wiederwahl von Rosmarie Quadranti war
die BDP Zürich ab sofort nicht mehr im Nationalrat vertreten. Die FDP verlor zwar 1.6
Prozentpunkte ihres Wähleranteils (neu 13.7%) und war damit neu nur noch die
fünftstärkste Kraft im Kanton, doch immerhin konnte sie ihre fünf Sitze verteidigen.
Andri Silberschmidt schaffte den Einzug ins Parlament und verdrängte damit den
Direktor des SGV Hans-Ulrich Bigler – eine herbe Niederlage für den Gewerbeverband,
da neben Bigler auch Verbandspräsident Jean-François Rime (svp, FR) abgewählt
wurde. Die EVP (+0.2 Prozentpunkte, neu 3.3%) verteidigte den Sitz von Niklaus Gugger
problemlos. Das beste Resultat aller Kandidierenden erzielte Roger Köppel (svp) mit
121'098 Stimmen. Die Zusammensetzung der Zürcher Nationalratsdelegation lautete
damit neu: 10 SVP, 7 SP, 6 GLP, 5 GP, 5 FDP, 1 CVP, 1 EVP. Der Frauenanteil unter den
Gewählten betrug neu 45.7 Prozent. Die Stimmbeteiligung fiel gegenüber 2015 um 2.8
Prozentpunkte (2019: 44.4%). 15
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Die beiden bisherigen Ständeräte kandidierten bei den Ständeratswahlen 2019 im
Kanton Zürich für eine weitere Amtszeit. Sowohl Ruedi Noser (fdp) als auch Daniel
Jositsch (sp) waren erst 2015 in die kleine Kammer eingezogen. Seither wurden die
Beiden in der Öffentlichkeit häufig als Duo wahrgenommen und sie wehrten sich im
Wahlkampf auch nicht ernsthaft gegen dieses Narrativ. Sie gaben zahlreiche
gemeinsame Interviews, betonten ihre gute Zusammenarbeit und stellten einen
gemeinsamen Email-Versand aus den Sessionen auf die Beine. Daniel Jositsch, der laut
den Medien eher am rechten Rand der SP politisiert, verärgerte seine eigene Partei,
weil er nicht für die grüne Kandidatin Marionna Schlatter Wahlwerbung betrieb,
sondern mit Noser einen Newsletter verschickte, auf dem ein mit den Namen von
Jositsch und Noser ausgefüllter Wahlzettel abgebildet war. Noser sorgte derweil im
bürgerlichen Lager für einige Unstimmigkeiten, da er innerhalb der FDP an vorderster
Front für eine grünere und klimafreundlichere Umweltpolitik seiner Partei weibelte.
Zwar galt die Wiederwahl der beiden Bisherigen als eher ungefährdet, trotzdem wurden
sie gleich von acht Kandidierenden herausgefordert. Für die Grünen trat wie erwähnt
die Kantonsrätin und kantonale Parteipräsidentin Marionna Schlatter an, während für
die Grünliberalen die langjährige Nationalrätin und Fraktionspräsidentin Tiana Angelina
Moser ins Rennen stieg. Beide hofften im von Frauen- und Klimastreiks geprägten
Wahljahr auf eine Überraschung. Auch der Nationalrat und Weltwoche-Verleger Roger
Köppel (svp) warf seinen Hut in den Ring. Köppel gab seine Kandidatur im Januar in
einer medienwirksamen Pressekonferenz bekannt. Er überrumpelte damit allerdings
seine Partei, welche er erst kurz zuvor über seine Absichten informiert hatte. Die SVP
nominierte ihn schlussendlich doch noch offiziell, nachdem er sich parteiintern gegen
Alfred Heer durchzusetzen vermochte. Der medial stark wahrgenommene Fokus von
Köppels Kandidatur war die Europapolitik. Er kritisierte in seinem Wahlkampf, der ihn
unter anderem in jede der Zürcher 162 Gemeinden führte, wiederholt die
europafreundliche Haltung des Duos «Nositsch» (Zitat Köppel). Ausserdem
kandidierten die CVP-Parteipräsidentin Nicole Barandun, der Nationalrat und Vize-
Präsident der EVP Schweiz Nik Gugger, Klaus Marte (du), sowie die parteilosen Paulin
Kqira und Jan Linhart.

Am Wahlsonntag liess Daniel Jositsch alle hinter sich und konnte dank einem
Glanzresultat bereits nach dem ersten Wahlgang seine Wiederwahl feiern. Der SP-
Vertreter vereinte 216'679 Stimmen auf sich und übertraf damit problemlos das
absolute Mehr von 183'919 Stimmen. Jositsch genoss dabei weit über seine Partei
hinaus Unterstützung und schnitt auch in vielen Landgemeinden am besten ab. Das
zweitbeste Resultat erzielte Ruedi Noser, der 141'700 Stimmen holte, das absolute Mehr
damit aber deutlich verpasste. Roger Köppel erhielt 107'528 Stimmen – eine
Enttäuschung für den bestgewählten Nationalrat, der sich erhofft hatte, die beiden
Bisherigen stärker in Bedrängnis bringen zu können. Über ein überraschend starkes
Resultat freuen konnte sich die Grüne Marionna Schlatter. Mit 95'142 Stimmen rangierte
sie unter anderem vor der ungleich profilierteren Tiana Angelina Moser (80'450
Stimmen). Nicole Barandun (20'405), Nik Gugger (17'750) und die restlichen Kandidaten
blieben chancenlos. 
Für den zweiten Wahlgang konnten sich also vier Kandidierende noch realistische
Chancen ausrechnen. Die Grünliberalen zogen ihre Kandidatin Moser jedoch zugunsten
von Schlatter zurück. Somit waren alle Augen auf Köppel und die SVP gerichtet. Viele
Stimmen aus dem bürgerlichen Lager forderten mit Nachdruck, dass sich Köppel
zurückziehen solle, um eine Wahl von Schlatter aufgrund der Aufteilung der
bürgerlichen Stimmen zu verhindern. Der wiedergewählte SVP-Nationalrat lenkte
schliesslich ein und verzichtete auf eine Teilnahme am zweiten Wahlgang. So verblieb
Schlatter als einzige Herausforderin von Noser. Zwischen den beiden Wahlgängen
sorgte ein Inserat von fünf der sieben Zürcher Regierungsräte für Furore, das Noser zur
Wahl empfahl. Einer der mitunterzeichnenden Regierungsräte, Mario Fehr (SP),
kassierte von seiner Partei einen Rüffel. Besonders harsch kritisierte ihn die Juso,
welche zudem eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Regierung einreichte, mit der
Begründung, die Unterstützung Nosers durch die Regierung «verstosse gegen geltendes
Recht». Die für die Beschwerde zuständige Stelle war aber ausgerechnet der
Regierungsrat. Dieser entschied sich, nicht auf die Einsprache einzugehen, da auf den
ersten Blick zu erkennen gewesen sei, dass die Wahlempfehlung keine offizielle
Verlautbarung des Regierungsrates gewesen sei. Beschwerden gingen auch gegen das
Schweizer Fernsehen ein, da in der Sendung «Club» vom 22. Oktober, zwei Tage nach
dem ersten Wahlgang, sowohl Marionna Schlatter als auch Roger Köppel (damals noch
Kandidat) auftraten, während Ruedi Noser keine Einladung erhalten hatte. SRF wurde
daraufhin von ihrem Ombudsmann gerügt. Ausserdem kam es beim Versand der
Wahlcouverts zu einer Panne, so dass zahlreiche Wählerinnen und Wähler keine
Unterlagen zugestellt bekamen. 

WAHLEN
DATUM: 17.11.2019
ELIA HEER
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All dies änderte nichts daran, dass der zweite Wahlgang wie geplant vier Wochen nach
dem ersten Urnengang abgehalten wurde und Ruedi Noser einen ungefährdeten Sieg
einfahren konnte. Er holte 185'276 Stimmen und distanzierte Marionna Schlatter
(116'594 Stimmen) letztlich deutlich. Noser und Jositsch bildeten somit auch in den
nächsten vier Jahren die Zürcher Standesstimme. 16

Aussenpolitik

Gute Dienste

Die Schweiz soll sich am Verteilungsmechanismus der «Koalition der Willigen«
beteiligen, forderten im September 2019 Beat Flach (glp, AG; Mo. 19.4319), Lisa Mazzone
(gp, GE; Mo. 19.4034), Guillaume Barazzone (cvp, GE; Mo. 19.4033), Kurt Fluri (fdp, SO;
Mo. 19.4037), Carlo Sommaruga (sp, GE; Mo. 19.4035) und Rosmarie Quadranti (bdp, ZH;
Mo. 19.4036) in ihren identischen Motionen. Die «Koalition der Willigen» oder eher
«Aufnahmewilligen» bezeichnete in diesem Kontext eine Gruppe von EU-Staaten, die
sich freiwillig zur Aufnahme geretteter Flüchtlinge bereit erklärten. Die Beteiligung der
Schweiz könne gemäss Motionärinnen und Motionären entweder durch die Aufnahme
eines Mindestanteils (von zwei Prozent) der Überlebenden an Bord jedes NGO-Schiffs
oder durch die Unterstützung der Küstenstaaten durch die Aufnahme von Flüchtlingen
aus deren Asylzentren erreicht werden. Die Schweiz beteilige sich via Frontex an der
Finanzierung der libyschen Küstenwache, welche Schiffbrüchige nach Libyen
zurückführe, ein Land in dem ein aktiver Konflikt schwele und in dessen
«Gefangenenlagern» Menschenrechtsverletzungen weitverbreitet seien, kritisierten die
Motionärinnen und Motionäre. Als Land mit einer langen humanitären Tradition müsse
sich die Schweiz daher umso mehr bereit erklären, Überlebende aufzunehmen. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat klar, dass die Seenotrettung eine
völkerrechtliche Verpflichtung sei und man alle Beteiligten zur Einhaltung der EMRK,
des internationalen Seerechts und der Genfer Flüchtlingskonvention aufrufe. Ad-hoc-
Lösungen zur Verteilung von Flüchtlingen stehe die Schweiz jedoch zurückhaltend
gegenüber, man setze sich eher für eine Reform des Dublin-Systems auf europäischer
Ebene ein. Die Umverteilung von Personen ohne Chance auf Asyl sei ein Pull-Faktor, der
falsche Anreize setze. Man werde aber weiterhin die Erstaufnahmestaaten auf
bilateraler und multilateraler Ebene unterstützen, so wie das bereits durch die
Beteiligung an den Plänen des EASO und dem Relocation-Programm der EU im Jahr
2015 geschehen sei. Im Rahmen des zweiten Schweizer Beitrags an ausgewählte
Mitgliedstaaten der Europäischen Union werde sich die Schweiz zudem für die Stärkung
des Migrationsmanagements in besonders stark betroffenen europäischen Staaten
einsetzen. Der Bundesrat beantragte aus diesen Gründen in allen Fällen die Ablehnung
der Motion. 17

MOTION
DATUM: 27.09.2019
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Die Beteiligung der Schweiz an der KFOR wurde auch vom Nationalrat weiterhin
gutgeheissen. Die Debatte war jedoch in der Volkskammer umfassend und das Thema
umstritten. Zwei Rückweisungsanträge standen zu Beginn der Verhandlungen im Raum.
Während die Mehrheit der SiK-NR Eintreten beantragte, gab es zwei Minderheiten mit
anderen Absichten. Eine Minderheit I Mazzone (gp, GE) beantragte Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, eine neue Vorlage zu unterbreiten, die einen kompletten
Rückzug aus dem Kosovo bis Ende 2020 vorsah. Frei werdende Mittel sollten daraufhin
dem EDA zugeführt werden, das seinerseits diverse Entwicklungshilfe-Projekte im
Kosovo anstossen solle. Diesem linken Antrag stand einer von rechter Seite um Roger
Golay (mcg, GE) gegenüber. Diese Minderheit II wollte den Einsatz ebenfalls per Ende
2020 beenden, jedoch ohne eine Nachfolgelösung zu fordern.

Für die SiK-NR sprach Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) und betonte, dass sich sowohl die
Finanz- als auch die aussenpolitische Kommission für die Verlängerung ausgesprochen
hatten und sich eine Delegation der sicherheitspolitischen Kommissionen vor Ort einen
Eindruck dazu hatte machen können, wie sich die Situation darstellte. Sie hielt jedoch
auch fest, dass ihre Kommission grundsätzlich der Meinung war, der Kosovo-Einsatz sei
zu beenden. Einen Zeitpunkt dafür festzulegen, sei jedoch verfrüht. Dazu bedürfe es
einer stabilen Lage in der Region und man wolle sich offen halten, bei einer späteren

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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erneuten Verlängerung darüber zu debattieren. Die Beendigung per Ende 2020 sei also
ein falsches Signal. 
Lisa Mazzone (gp, GE) führte namens der Grünen-Fraktion im Rat aus, dass der Einsatz
der Schweiz im Kosovo wichtig sei, zumal die beiden Länder eine starke Verbindung
hätten, nicht zuletzt weil die Schweiz als eine der ersten Nationen den Kosovo als Staat
anerkannt hatte. Man müsse, so die Genferin, sich jedoch fragen, wie die weitere
Präsenz der Schweiz aussehen solle; und die Antwort darauf lag in ihren Augen in einem
zivilen Engagement und nicht (mehr) in einem militärischen. Ohnehin seien die Grünen
strikt gegen Auslandeinsätze der Armee. Des Weiteren sähen die Grünen auch Probleme
im Schweizer Armeeeinsatz, weil der Kosovo von der EU und von der NATO, welche die
KFOR koordiniert, nicht als Staat anerkannt werde. Dies wiederum kreiere strukturelle
Unsicherheiten in der Zusammenarbeit mit den zwei genannten Akteuren. Mit dieser
Begründung warb sie für ihren Minderheitsantrag. Der zweite Minderheitsantrag Golay
(mcg, GE) wurde vorwiegend mit der verbesserten Gesamtlage im Kosovo begründet.
Zahlreiche (ehemals) beteiligte Armeen würden ihre Kontingente zunehmend abbauen
oder seien bereits abgezogen worden. Ferner standen auch die Ausgaben für den
Einsatz im Fokus, die man mit der Beendigung des Einsatzes bis 2020 eindämmen
könne. Golay liess es sich nicht nehmen, die von Ständerat Minder (parteilos, SH)
bemühte Metapher auch zu verwenden, die Schweiz müsse nicht als Letzte den Kosovo
verlassen und „die Lichter löschen”. Die beiden Minderheitsanträge verfolgten also
letztlich das gleiche Ziel, eine Rückweisung an den Bundesrat und eine Beendigung des
Schweizer Engagements in der Region.
Die Fraktionen der SP, der FDP-Liberalen, der GLP und der BDP waren für Eintreten und
unterstützen die bundesrätliche Vorlage respektive auch die Anpassungen durch die
Ständekammer. Die SVP-Fraktion – ihr Sprecher Amstutz (svp, BE) war der Ansicht, man
„verblöde” im Kosovo Geld, während andernorts Menschen sterben – wollte die Vorlage
entsprechend dem Minderheitsantrag II zurückweisen. Die Grüne Fraktion stellte sich
hinter Mazzone (gp, GE) und ihren Rückweisungsantrag. Bundesrat Parmelin äusserte
sich vor der Eintretensabstimmung ausführlich zu den Plänen der Regierung – und
bewarb diese. Es sei eine rationale und pragmatische Vorlage, die alle Lösungen
offenhalte und mit dem dreijährigen Horizont auch nicht über das Ziel hinausschiesse.
Es sei selbstverständlich, dass dannzumal eine neue Standortbestimmung nötig sein
werde und dass im Jahresrhythmus dem Parlament Bericht über die Einsätze erstattet
werde. In der nachfolgenden Ausmarchung der beiden Rückweisungsanträge obsiegte
jener Mazzones knapp mit 78 zu 73 Stimmen bei 30 Enthaltungen. Dieser wurde sodann
dem Eintretensantrag der Kommissionsmehrheit gegenübergestellt, wo er schliesslich
chancenlos blieb. Mit 167 zu 15 Stimmen der geschlossen stimmenden Grünen-Fraktion
und von vier Sozialdemokraten (bei einer Enthaltung) wurde auf die Vorlage
eingetreten.
Die Detailberatung gestaltete sich in der Folge nicht mehr brisant. Zwar gab es zu
einzelnen Artikeln Minderheitsanträge, die Kommission setzte sich jedoch in allen
Punkten durch und die Volkskammer stimmte stets in Übereinstimmung mit der
ständerätlichen Version – es gab also keine Differenzen mehr. Die Vorlage wurde mit
100 zu 76 Stimmen genehmigt. 18

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Afin de prendre en compte l'essor des moyens de paiement électronique, Rosmarie
Quadranti (pbd, ZH) a déposé un postulat pour évaluer l'impact sur les pourboires.
L'objectif étant de déterminer si la sécurité juridique est garantie pour l'AVS, les impôts
et les salaires. 
Le Conseil fédéral s'est opposé au postulat. Il estime que la législation actuelle, et
notamment la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) garantissent la sécurité
juridique. 
Le postulat a été classé car il n'a pas été examiné dans un délai de deux années.

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Eine von der BDP-Fraktion bereits 2015 eingereichte Motion zur Blutspende kam im
Frühjahr 2017 ins Parlament. Die Partei forderte eine Aufhebung der veralteten und
diskriminierenden Beschränkungen für Homosexuelle. Dafür sollte das HMG und seine
Verordnung geändert werden. Seit 1977 waren homosexuelle Männer von der
Blutspende ausgeschlossen. Angesichts der immer wieder monierten mangelnden
Verfügbarkeit von Blut und Blutprodukten sei es unverständlich, dass heutzutage immer
noch eine Gruppe von potentiellen Spendern systematisch ausgeschlossen werde. Die
Kriterien, gemäss welchen eine Person als Spender zugelassen wird oder eben nicht,
seien am Lebenswandel zu messen und nicht an der sexuellen Orientierung. 

Der Bundesrat zeigte sich nicht offen gegenüber des Anliegens. Patientensicherheit sei
ein zentrales Anliegen, auch in den Bestimmungen aus der Gesetzgebung. Weiter
vertrat die Regierung die Haltung, dass die Produzenten, respektive die
pharmazeutischen Hersteller – im Falle von Blutprodukten die regionalen
Blutspendezentren – die Verantwortung für ihre Produkte zu tragen hätten und für
Qualität und Sicherheit haftbar seien. Swissmedic ist hier die Bewilligung erteilende
Behörde und an sie seien auch Änderungen der genehmigten Verfahren zu richten, was
auf wissenschaftliche Erkenntnisse basierend durchaus möglich sei. Aber es sei
angezeigt, so der Bundesrat weiter, zu verdeutlichen, dass das Risikoverhalten und
nicht die sexuelle Orientierung ein Ausschlusskriterium sein solle. Eine Anpassung
gesetzlicher Grundlagen schloss der Bundesrat jedoch aus.

Anders sah dies der Nationalrat, der die Motion mit 97 zu 89 Stimmen der
Ständekammer überwies. Die BDP engagiere sich für die LGBT-Community, so ihre
Sprecherin Quadranti (bdp, ZH), und man sei auf „Unglaubliches gestossen”, als man von
diesen Ausschlusskriterien erfahren habe. Seit der Einreichung der Motion war schon
etwas Bewegung in die Sache gekommen, indem Swissmedic ein Gesuch bewilligt hatte,
mit dem Homosexuelle für die Blutspende zugelassen werden konnten. Jedoch dürfen
Spender gemäss Regelung „zwölf Monate vor der Spende keinen Sex mit Männern”
haben – ein für die BDP unverständliches Kriterium, weil hiermit nach wie vor die
sexuelle Orientierung im Vordergrund stehe. Das persönliche Risikoverhalten sollte
dagegen als Kriterium in die Waagschale gelegt werden, die Motion sei daher zu stützen.
Gesundheitsminister Berset verteidigte die ablehnende Bundesratsmeinung und die
von Swissmedic vorgegebene Praxis, die auch in anderen Staaten Usus sei. Linke und
Grüne sowie GLP, BDP und die geschlossene CVP-Fraktion obsiegten in der
Gesamtabstimmung. 19

MOTION
DATUM: 02.05.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) forderte in der Frühjahrssession 2019 mittels Motion die
Zulassung und Regelung der Eizellenspende. Mit dem Inkrafttreten des ersten
Fortpflanzungsmedizingesetzes 2001 sei die Samenspende erlaubt, die Eizellenspende
hingegen verboten worden. Dies diskriminiere die weibliche Keimzelle, so die
Motionärin. Ein früherer Anlauf, Eizellspenden zuzulassen – die parlamentarische
Initiative Neirynck (cvp, VD; Pa.Iv. 12.487) –, war 2016 am Nationalrat gescheitert.
Trotzdem zeigte sich Quadranti davon überzeugt, dass das Anliegen von weiten Teilen
der Bevölkerung getragen werde. So sprächen sich gemäss einer Umfrage des GfK über
60 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer für die Eizellenspende aus. Auch den
jungen Bürgerinnen und Bürgern liege die Thematik am Herzen, wie die Jugendsession
2016 (Pet. 16.2019) aufgezeigt habe. Die Zulassung käme unfruchtbaren Paaren mit
Kinderwunsch entgegen, die bisher auf eines der zwanzig europäischen Länder
ausweichen mussten, in welchen die Eizellenspende zugelassen ist. Zudem sei das
revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz, mit dessen Noch-Nicht-Inkrafttreten der
Bundesrat in seiner Stellungnahme 2017 seinen Antrag auf Ablehnung begründet hatte,
unterdessen in Kraft. 
Alain Berset erklärte, er sei sich über die Problematik, die mit dem Gesetz verbunden
ist, im Klaren. Dennoch halte er die Zulassung der Eizellenspende nicht für angebracht,
weil das von Rosmarie Quadranti angesprochene Gesetz mittlerweile zwar in Kraft sei,
aber eben auch einen Bericht über die Auswirkung zur Zulassung der
Präimplantationsdiagnostik fordere. Die Ergebnisse dazu dürften erst 2023 vorliegen.
Zudem müsse man die Resultate des Berichtes zum Postulat über das
Abstammungsrecht (Po. 18.3714) berücksichtigen, den der Bundesrat zurzeit erstelle.

MOTION
DATUM: 19.03.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Daher erachte es der Bundesrat nicht als ratsam, bereits zuvor eine Gesetzesrevision
einzuleiten. Diese Worte fanden bei den Nationalrätinnen und Nationalräten Gehör und
folglich wurde die Motion mit 108 zu 62 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) abgelehnt.

Ärzte und Pflegepersonal

Das Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (GesBG), vom Ständerat unverändert an
den Nationalrat überwiesen, stand im Sommer 2016 auf der Agenda der grossen
Kammer. Deren Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur beantragte
einstimmig, auf die Vorlage einzutreten. Eine Besonderheit ergab sich jedoch: Nach der
Debatte im Ständerat hatte der Bundesrat neue Vorschläge zum GesBG in den Raum
gestellt, dies, nachdem die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative im Parlament
beschlossen worden war. Insofern gab es bezüglich des GesBG noch Punkte, die im
Ständerat gar nicht zur Debatte gestanden waren. Die Einschübe des Bundesrates
hatten mit dessen Fachkräfte-Initiative zu tun, die auch Implikationen auf das GesBG
hat. Diese Einschübe führten nicht nur dazu, dass ein neues Kapitel im GesBG
geschaffen wurde; dem GesBG angefügt wurde gar eine ganz neue Vorlage, nämlich der
Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen
Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität für vier Jahre. Dem GesBG
fügte der Bundesrat ein korrespondierendes Kapitel 6a hinzu. Dieses umfasste
Massnahmen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen Grundversorgung sowie
deren Finanzierung: Mit einem mehrjährigen Verpflichtungskredit sollte ein
Höchstbetrag durch die Bundesversammlung festgelegt werden. Namens der
Kommission schlug Jean-François Steiert (sp, FR) aufgrund der nachträglich erfolgten
bundesrätlichen Änderungen vor, dass man mindestens eine Differenz zum Ständerat
schaffen möge, damit dieser sich noch zu den neuen Vorschlägen äussern könne. 

Obwohl Eintreten über alle Fraktionen hinweg unbestritten war, zeichnete sich in der
darauf folgenden Detailberatung anhand der zahlreichen Minderheitsanträge relativ
rasch ab, dass eine Differenzbereinigung ohnehin wahrscheinlich sein würde. Die
Minderheitsanträge fanden ihren Ursprung in unterschiedlichen Lagern und betrafen
diverse Paragraphen. In den meisten Fällen ging es allerdings um einzelne Berufe
und/oder deren Ausbildungsstufe, die im Gesetz genannt und damit durch ebendieses
geregelt werden. Als Erstes gelangten die Osteopathen ins Visier der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ein Antrag Herzog (svp, TG) sollte dazu führen,
dass dieser Beruf nicht vom Gesetz betroffen wird, da Leistungen einer
osteopathischen Behandlung schliesslich auch nicht über die Grundversicherung
abgerechnet werden können. Die Aufnahme der Osteopathie in den Katalog
anerkannter Gesundheitsberufe wecke Begehren auf verschiedenen Ebenen: Andere
Berufsgruppen könnten so ebenfalls die Aufnahme in den Katalog fordern, zudem
könnten Patienten durch die Aufnahme der Osteopathie vermehrt geneigt sein, auf
solche Behandlungen zurückzugreifen. All dies habe zur Folge, dass die Kosten im
Gesundheitswesen stiegen – etwas, wogegen die SVP-Fraktion ankämpfe, so die
Thurgauerin. Dem in der Kommission knapp abgelehnten Antrag (12 zu 11 Stimmen) blieb
auch im Plenum die Unterstützung versagt – hier jedoch deutlich (134 zu 52 Stimmen).
Ebenso wurde ein Antrag Reynard (sp, VS) abgelehnt (mit 122 zu 66 Stimmen), mit dem
der Bundesrat die Kompetenz erhalten sollte, den Berufekatalog zu definieren – so
könne die Regierung besser auf das sich ändernde Umfeld im Bereich der Ausbildungen
im Gesundheitswesen reagieren. Ein Antrag Quadranti (bdp, ZH), mit dem die bereits im
Ständerat umstrittene Bestimmung zum Abschluss des Masterstudiengangs APN
("Advanced Practice Nurse") reguliert werden sollte, fand auch im Nationalrat keine
Mehrheit. Es blieb also dabei, dass die Kompetenzen für die Bachelorstufe im Gesetz
umschrieben werden, nicht jedoch diejenigen für den Masterstudiengang. Ein links-
rechts Graben führte dazu, dass das Anliegen im Sinne der bürgerlichen Ratsmehrheit
abgelehnt wurde (118 zu 73 Stimmen). Der Katalog der Berufe, die im Gesetz geregelt
werden, blieb also im Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag letztlich trotz
Gegenanträge auch im Nationalrat unverändert. Die Streichung eines Berufsregisters,
wie es seitens der SVP-Fraktion gefordert wurde, fand auch im Plenum keinen Rückhalt.
Erst mit einem Detail zum Berufsgeheimnis wurde eine Differenz zum Erstrat
geschaffen.
Dabei blieb es jedoch nicht. Wesentliche Veränderungen wurden vom Nationalrat
bezüglich der Finanzhilfen vorgenommen, dies im Zusammenhang mit der bereits
eingangs erwähnten Fachkräfte-Initiative des Bundesrates. Umstritten war das Volumen
von CHF 8 Mio., das für die Förderprogramme ausgeschüttet werden sollte. Dagegen
regte sich Widerstand aus den Reihen der SVP, aber auch andere bürgerliche Parteien
waren diesbezüglich skeptisch. Die im Gesundheitsberufegesetz vorgesehene
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Grundlage für die Umsetzung der Fachkräfte-Initiative im Gesundheitsbereich erhielt
jedoch eine knappe Mehrheit der Stimmen: Mit 96 zu 93 obsiegte hier der
bundesrätliche Vorschlag. Der Bundesbeschluss hierzu wurde jedoch noch knapper
abgelehnt. Dabei setzte sich eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) mit 95 zu 94
Stimmen bei einer Enthaltung durch. Inhaltlich sprach sich also die grosse Kammer
dafür aus, Finanzhilfen vorzusehen; sie unterliess es jedoch, diese auch in Zahlen zu
fassen.

Alle übrigen Gesetzesartikel wurden im Sinne der WBK beschlossen. Mit 181 zu 5
Stimmen in der Gesamtabstimmung schien dann das positive Signal an den Ständerat
doch recht deutlich zu sein. Letzterer hatte sich in der anstehenden Herbstsession zur
nun erweiterten Vorlage zu äussern. 20

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Reform der
Ergänzungsleistungen, die er ob ihrer Länge in drei Blöcke unterteilte. Er schuf
zahlreiche Differenzen zum Ständerat, insbesondere bezüglich der Voraussetzungen für
den EL-Bezug. So beantragte die SGK-NR die Einführung einer Vermögensschwelle in
der Höhe von CHF 100'000 für Alleinstehende, CHF 200'000 für Verheiratete und CHF
50'000 bei Kindern: Übersteigt das Vermögen diese Schwelle, sollen keine
Ergänzungsleistungen beantragt werden können. Davon ausgeschlossen sollen jedoch
von den Betroffenen oder ihren Partnern bewohnte Liegenschaften sein, sofern die
Betroffenen ein hypothekarisch gesichertes Darlehen zulasten des Wohneigentums und
zugunsten der EL-Stelle aufnehmen. Silvia Schenker (sp, BS) sprach sich in ihrem
Minderheitsantrag gegen eine solche Änderung aus – nicht weil sie eine
Vermögensschwelle prinzipiell ablehne, sondern weil dieser Antrag nicht in der
Vernehmlassung war und daher noch zahlreiche Fragen dazu offen seien. Mit dieser
Ansicht standen die SP- und die Grünen-Fraktion jedoch alleine da, mit 137 zu 52
Stimmen nahm der Nationalrat die Einführung einer Vermögensschwelle an. Eine
weitere Differenz bei den Voraussetzungen schuf der Nationalrat, indem er gegen zwei
Minderheitsanträge einem Antrag der SGK-NR folgte, wonach ein Verbrauch von mehr
als 10 Prozent des Vermögens pro Jahr ab Entstehung des Anspruchs auf EL bei der IV,
bei der AHV ab zehn Jahren vor der Pensionierung, als Vermögensverzicht gelten solle,
sofern der Verbrauch „ohne wichtigen Grund“ erfolge (94 zu 86 Stimmen bei 9
Enthaltungen; 136 zu 53 Stimmen bei 1 Enthaltung). Für den Bezug von
Ergänzungsleistungen beantragte die Mehrheit der SGK-NR überdies eine zehnjährige
Karenzfrist, während der sich die Betroffenen ununterbrochen in der Schweiz
aufgehalten haben müssen. Es setzte sich jedoch eine Minderheit I Aeschi durch, die
den Bezug stattdessen von einer mindestens zehnjährigen Beitragsdauer in die AHV
abhängig machen wollte (104 zu 83 Stimmen, 4 Enthaltungen). 

Auch bezüglich der anerkannten Ausgaben schuf der Nationalrat einige Differenzen zum
Schwesterrat. Gegen eine Minderheit Feri  nahm er den Vorschlag der SGK-NR auf
Reduktion der Finanzierung des allgemeinen Lebensbedarfs für Kinder unter zwölf
Jahren sowie ab dem zweiten Kind um ein Sechstel an (137 zu 53 Stimmen). Bezüglich
der Mietzinsen bestätigte der Nationalrat zwar die vom Ständerat beschlossene
Schaffung verschiedener Regionen, strich jedoch auf Antrag einer Minderheit II Pezzatti
die dritte Region und reduzierte die vom Ständerat beschlossenen Beträge zur
Erstattung von Mietzinsen für Alleinstehende sowie für zusätzliche im Haushalt lebende
Personen (139 zu 53 Stimmen). Deutlich löste der Rat für den Antrag auch die
Ausgabenbremse (187 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen). Der Nationalrat stimmte auch
dem Antrag der Minderheit Clottu zu (102 zu 90 Stimmen), wonach diese Mietzins-
Beträge von den Kantonen um 10 Prozent gekürzt werden können und der Bundesrat
die Einteilung überprüfen muss, wenn sich der Mietpreisindex um 10 Prozent verändert.
Eine Minderheit Quadranti hatte diesbezüglich eine regelmässige Überprüfung nach
zwei Jahren gefordert, war jedoch deutlich gescheitert (133 zu 58 Stimmen, 1
Enthaltung). Stark umstritten war im Ständerat die Frage gewesen, welche Kosten bei
den Krankenkassenprämien angerechnet werden sollen. Dabei wurden vier
verschiedene Optionen diskutiert: Die Mehrheit der SGK-NR wollte dem Bundesrat
folgen und die kantonalen Durchschnittsprämien anrechnen, solange diese die
effektiven Kosten nicht übersteigen; der Ständerat hatte entschieden, die Prämie des
drittgünstigsten Krankenversicherers im Kanton zu vergüten; eine Minderheit I Carobbio
befürwortete die Auszahlung von Durchschnittsprämien, selbst wenn diese die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.21 20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



effektiven Kosten aufgrund von Prämienverbilligungen übertreffen; und eine Minderheit
II Humbel setzte auf die massgebende Prämie des Kantons. Letztere Option setzte sich
gegen den Antrag der Kommissionsmehrheit durch (138 zu 53 Stimmen), nachdem
dieser zuvor gegenüber der Minderheit I bevorzugt worden war (138 zu 53 Stimmen).
Nicht nur auf der Ausgaben-, auch auf der Einkommensseite nahm die grosse Kammer
Korrekturen vor: Zwar war man sich mit dem Ständerat darüber einig, dass das
Erwerbseinkommen von Ehegattinnen und -gatten, die selber keine Rente beziehen,
stärker angerechnet werden soll als bisher. Der Nationalrat folgte jedoch entgegen dem
Antrag der Minderheit Barrile, die wie der Ständerat nur 80 Prozent anrechnen wollte,
der Kommissionsmehrheit: Neu soll das Einkommen der Ehepartner vollständig
angerechnet werden (103 zu 87 Stimmen bei 1 Enthaltung). 

Bezüglich der Finanzierung der EL respektive der Massnahmen zur Reduktion der
Anzahl EL-Bezügerinnen und -Bezüger hatte sich im Ständerat die Frage nach der
Möglichkeit auf Kapitalbezug in der zweiten Säule als besonders umstritten gezeigt.
Anders als der Erstrat wollte die Mehrheit der SGK-NR den Versicherten die Möglichkeit
offenlassen, ihre Pensionskassengelder zur Hälfte als Kapitalabfindung zu beziehen.
Dagegen wehrte sich eine Minderheit I Humbel, die dem Ständerat folgen wollte,
während eine Minderheit II Sauter das geltende Recht, das den Bezug eines Viertels des
Altersguthabens als Kapitalleistung erlaubt, bevorzugte. Letztere Position setzte sich in
der grossen Kammer deutlich durch (Mehrheit vs. Minderheit I: 139 zu 49 Stimmen bei 1
Enthaltung; Mehrheit vs. Minderheit II: 14 zu 170 Stimmen bei 4 Enthaltungen). Um
jedoch der im Ständerat vielfach betonten erhöhten Gefahr, durch einen Kapitalbezug
später auf Ergänzungsleistungen angewiesen zu sein, zu reduzieren, beantragte die
Kommissionsmehrheit, die Leistungen bei einem teilweisen oder vollständigen
Kapitalbezug um 10 Prozent pro Jahr zu kürzen. Der Nationalrat unterstützte diesen
Antrag gegen zwei Minderheitsanträge (106 zu 83 Stimmen; 119 zu 66 Stimmen bei 1
Enthaltung). Auch bei der Auszahlung der Pensionskassengelder für Firmengründungen
schuf die grosse Kammer eine Differenz zum Ständerat, indem sie einem
Minderheitsantrag de Courten folgte, der keine Einschränkungen der Auszahlungen
beabsichtigte. Deutlich sprach sich die grosse Kammer auch für einen
Minderheitsantrag Humbel aus, wonach rechtmässig bezogene Leistungen aus dem
Nachlass der Leistungsbezügerinnen und -bezüger – bei Ehepaaren aus dem Nachlass
des Zweitverstorbenen – zurückzuerstatten seien, sofern und inwieweit dieser CHF
50'000 übersteige (181 zu 7 bei 1 Enthaltung).

In der Gesamtabstimmung nahm der Rat seine neue Version zur Reform der
Ergänzungsleistungen mit 125 zu 53 Stimmen bei 13 Enthaltungen an. Unzufrieden
zeigten sich die SP- und die Grünen-Fraktion, während sich ein Drittel der CVP-
Fraktion sowie einzelne Mitglieder der GLP- und der BDP-Fraktion der Stimme
enthielten. 21

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Rétrospective 2020: Groupes sociaux

Pendant plusieurs années consécutives, la politique d'asile occupait le premier plan des
discussions parlementaires au sujet des groupes sociaux. Cette année, comme par
ailleurs la précédente, la question des personnes réfugiées est restée plus en retrait. La
restructuration du domaine de l'asile terminée trop récemment pour qu'il soit possible
de bénéficier d'un recul suffisant pour en faire la critique est sans doute une partie de
l'explication, de même que les mouvements populaires d'égalité des genres et
d'orientation sexuelle, qui ont réussi à faire entrer leurs thèmes sous la coupole.

Politique à l'égard des étrangers: Au printemps 2020, le Conseil national a
définitivement liquidé la question du délit de solidarité. Il a refusé de donner suite à
l'initiative parlementaire Mazzone, qui voulait réintroduire la notion de motifs
honorables, atténuant voire annulant la peine en cas d'aide au séjour illégal (art. 116 LEI).
Deux pétitions émanant d'organisations de la société civile avaient été déposées en
soutien à l'initiative, en vain. Du côté de la droite, la question de la régulation de
l'immigration est restée d'actualité. Le député Philippe Nantermod a réussi à faire
accepter un postulat demandant au Conseil fédéral de réfléchir sur une adaptation des
contingents de personnes étrangères qui pourraient absorber les besoins de
l'économie, tandis que l'UDC n'a pu que constater l'échec dans les urnes de son
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initiative de limitation.

Qu'à cela ne tienne, l'UDC aura l'occasion de proposer des limitations supplémentaires
dans le cadre de la politique d'asile. Bien que recalée sous sa forme parlementaire,
l'initiative promue par Luzi Stamm, qui vise à privilégier l'aide sur place plutôt qu'un
accueil sur le territoire suisse, sera proposée prochainement au peuple. Pour la
deuxième année consécutive, l'asile n'a pas occupé la place principale parmi les sujets
les plus abordés dans ce chapitre. La récente restructuration du domaine de l'asile –
absence de recul – ou encore la prégnance des thèmes liés à la situation sanitaire
peuvent expliquer cette baisse d'intérêt des parlementaires. Cependant, quelques
objets ont quand même été discutés, d'un point de vue principalement sécuritaire par
la droite, et sous un aspect humanitaire et de défense des droits humains par la
gauche. Des sanctions plus lourdes pour les requérant-e-s d'asile mineur-e-s
considérés comme réfractaires ont été refusées, tandis que la possibilité de contrôler
les téléphones portables (initiative Rutz) et la substitution de la détention
administrative par un bracelet électronique (motion Nantermod) ont passé les
premières étapes vers une acceptation. En revanche, l'initiative Müller, qui visait à
réduire le droit au regroupement familial pour rendre opératoire le permis S a échoué
au deuxième conseil.

Plusieurs objets parlementaires souhaitaient mettre un terme à la détention
administratives des enfants. Seule une initiative cantonale genevoise a passé la rampe,
d'un cheveu, au Conseil national. L'initiative Mazzone et le postulat Quadranti (pbd, ZH)
ont été refusées et respectivement retirées.

Alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen présentait
le «nouveau pacte sur la migration et la solidarité», censé succéder aux Accords de
Dublin en matière d'asile, une motion de la CIP-CN demandait au Conseil fédéral de
s'engager au niveau européen pour venir en aide aux personnes dans les camps de la
mer Egée ainsi que pour une réforme de ces accords. 

Dans le domaine de la politique d'égalité de genre et d'orientation sexuelle, quelques
pas décisifs ont été franchis. Au terme d'une longue campagne, placée sous le signe du
compromis (deux semaines au lieu de quatre prévu par l'initiative retirée), la population
votante a accepté un congé paternité, financé par les APG. Plusieurs objets concernant
l'égalité dans le monde du travail ont également été traités. Un postulat Marti
demandant une recension précise et régulière des différences de salaire entre hommes
et femmes, a été adopté par le Conseil national. En revanche, ce même conseil a refusé
d'entrer en matière sur quatre initiatives proposant de mettre en œuvre des
mécanismes contraignant pour atteindre l'égalité salariale. Suite à ces refus, la CSEC-
CN a décidé de lancer sa propre initiative demandant la transmission des résultats des
analyses des inégalités de salaire à la Confédération. Il en a été de même pour une
motion Reynard qui souhaitait sanctionner plus durement les licenciements pour cause
de grossesse ou de maternité. Par contre, un postulat Moret (plr, VD), demandant un
recensement des besoins et de l'offre en matière de conseil pour faciliter la réinsertion
professionnelle des femmes qui ont cessé de travailler pour des raisons familiales a été
accepté par la chambre basse en septembre.

Deux victoires d'étape pour les personnes homosexuelles. D'abord, les deux conseils
ont accepté l'initiative vert'libérale pour le mariage pour toutes et tous. Puis, suite à la
votation populaire du 9 février, les propos homophobes seront désormais punis, au
même titre que les injures racistes; les attaques contre les personnes transgenres ne
sont toutefois pas concernées par le projet, selon le compromis trouvé en chambres. Il
devrait par contre être plus facile pour elles de changer de sexe à l'état civil, grâce aux
travaux parlementaires actuellement menés en ce sens. 

La lutte contre les violences faites aux femmes est restée au point mort au Conseil
national, quatre objets qui allaient dans ce sens ont échoué. Deux initiatives
parlementaires, déposées par la députée UDC Céline Amaudruz voulaient considérer
l'atteinte fondée sur l'appartenance au sexe féminin ou à un corps de police comme
des circonstances aggravantes et renforcer la protection de ces personnes. Le Conseil
national a refusé d'y donner suite. Une motion qui visait à octroyer un permis de séjour
aux victimes de violences, dans le sens de la Convention d'Istanbul, a été classée, faute
de traitement dans un délai de deux ans. Enfin, la chambre basse a refusé de donner
suite à une initiative parlementaire Wasserfallen (plr, BE), qui voulait augmenter
l'indemnité maximale due à la victime en cas de harcèlement sexuel au travail.
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Si la politique familiale a trouvé un large écho dans la presse durant cette année 2020,
c'est principalement dû à la votation sur le congé paternité. Au Parlement, l'autre
événement notoire est l'avancée des travaux sur l'allocation familiale en cas d'adoption,
à savoir un congé parental de deux semaines, qui avaient été lancés en 2013 par le PDC
Marco Romano. Après l'entrée en matière par la chambre basse, il appartient au Conseil
des États de statuer sur le projet.

Un rapport sur les moyens de prévenir la violence sur les personnes âgées a été publié
en septembre 2020. Au sujet de la politique concernant les personnes en situation de
handicap, le Conseil des États a adopté un postulat Maret demandant d'investiguer les
possibilités d'attribuer aux proches aidants une allocation perte de gain, notamment
lors de la situation sanitaire particulière liée au coronavirus.

Pandémie mondiale oblige, les débats sociétaux ont beaucoup tourné autour des
mesures prises pour contrer la propagation du virus. Les milieux défenseurs du droit
d'asile ont notamment dénoncé les conditions de vie des personnes requérantes logées
dans des centres. Il a également beaucoup été question de la possible augmentation
des violences domestiques, provoquée par les mesures de confinement. Pour les
familles avec enfants, la prise en charge de ceux en dehors du foyer a été au centre de
beaucoup de discussions. Cette question des conséquences, parfois inégales sur les
différents groupes sociaux, des mesures sanitaires ont trouvé un écho au Parlement.
Deux postulats, déposés par les socialistes Tamara Funiciello et Schneider Schüttel
demandaient l'examen de ces effets, respectivement sur les groupes sociaux minorisés
et sur les femmes en particulier. Les deux textes ont été combattus par l'UDC et refusé
par le Conseil national. 22

Asylpolitik

«Vous avez aussi quelque part quelque chose qui ressemble à un cœur, je vous invite
donc à donner suite à cette initiative parlementaire.» Lisa Mazzone (pes, GE) a ainsi
conclu son plaidoyer pour l'initiative parlementaire qu'elle avait déposée en septembre
2017, et qui visait à mettre fin à la détention administrative de mineurs, dans le
respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle a rappelé que la Suisse a ratifié en 1997
la Convention relative aux droits de l'enfant, qui se retrouve violée par l'incarcération
entre 2015 et 2017 d'une centaine d'enfants. Selon un rapport de Terre des Hommes, la
détention administrative, autorisée dans le droit suisse pour les mineurs de 15 à 18 ans,
est en augmentation. Selon la conseillère nationale, cette mesure est inefficace et
dangereuse, elle a des conséquences graves sur la santé physique et psychique des
enfants. De plus, le rapport de Terre des Hommes dit que le plus souvent, les
requérants et requérantes mineures à qui l'on a signifié un ordre de détention
disparaissent dans la nature. Cette situation est problématique, notamment parce que
cela les rend plus vulnérables face aux réseaux de traite humaine. La députée verte
rappelle que des alternatives à la détention existent, comme par exemple l'obligation de
se présenter régulièrement à une autorité. La preuve en est, selon elle, que neuf
cantons ont renoncé à la détention de personnes mineures. Genève et Neuchâtel l'ont
inscrit dans leur loi et le Valais, Vaud, Appenzell Rhodes-Intérieures, Argovie, Bâle-
Campagne, Jura et Nidwald n'appliquent pas cette mesure sur le principe. 
La CIP-CN est restée sourde à ces arguments. Selon elle, l'application des renvois est
une compétence cantonale, et la législation en vigueur tient suffisamment compte de la
situation des personnes migrantes mineures. Une ingérence dans les compétences
cantonales serait aller trop loin, souligne la commission, qui estime qu'il est de la
responsabilité des parents requérants d'asile de quitter la Suisse avec leurs enfants
pour ne pas leur faire subir de séjour en prison. Une minorité de la commission (9 voix
contre 15) s'oppose à la détention des enfants. 
Lors du débat, Pierre-Alain Fridez (ps, JU) a pris la parole, et a déclaré ses liens
d'intérêts: il est rapporteur général dans la campagne du Conseil de l'Europe contre la
détention administrative des enfants migrants, dont la Suisse est le principal
contributeur. Le socialiste a posé la question des risques face aux bénéfices: Vaut-il la
peine de faire encourir aux enfants d'importants risques pour leur santé juste pour des
raisons administratives? Le conseiller national Romano  (pdc, TI) a balayé cette
objection d'un geste: «Monsieur Fridez, en Suisse, on ne met pas des enfants en prison.
C'est prévu seulement pour des personnes ayant déjà atteint l'âge de 16 ans.» Le rappel
du texte de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dit que toute personne en
dessous de 18 ans en est un, n'a pas fait le poids, l'initiative parlementaire a été refusée
par 118 voix contre 57, avec 3 abstentions. Si l'habituelle opposition rose-verte contre le
reste du Parlement était visible, il y a eu tout de même quelques voix dissidentes au
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sein du bloc bourgeois: Alfred Heer (udc, ZH), Isabelle Moret (plr, VD), Rosmarie
Quadranti (pbd, ZH) les deux PEV Niklaus-Samuel Gugger (ZH), Marianne Streiff-Feller
(BE) et le PDC Guillaume Barazzone (GE) ont refusé d'entrer en matière sur l'initiative.
Les Verts'libéraux n'étaient pas au diapason sur la question: un seul député s'est
prononcé contre l’initiative, trois pour, un s'est abstenu et deux n'ont pas participé au
vote. 23

En décembre 2018, la députée Rosmarie Quadranti (pbd, ZH), qui citait les images d'une
petite fille séparée de sa mère à la frontière américano-mexicaine par l'administration
Trump, se demandait quel sort était réservé aux enfants exilé-e-s en Suisse. Elle avait
alors déposé un postulat intitulé: «Garantir le développement harmonieux des enfants
malgré des mesures de contrainte». Il était question de demander au Conseil fédéral
un rapport sur les pratiques de détention administrative sur les mineur-e-s
accompagnés ou non, de moins de 15 et de moins de 18 ans. 
L'objet a été retiré en octobre 2020. Le traitement en chambres de l'initiatives
parlementaire Mazzone et l'initiative cantonale de Genève, qui veulent supprimer la
détention administrative pour les mineur-e-s, toutes catégories confondues, n'est sans
doute pas étranger à cette décision.

POSTULAT
DATUM: 30.10.2020
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

La conseillère nationale Quadranti (pbd, ZH) avait déposé en 2013 une initiative
parlementaire visant à  prolonger la loi fédérale sur les Aides financières à l’accueil
extrafamilial pour enfants. Cette loi permet à la Confédération d’aider à la mise sur
pied de projets de garde d’enfants, publics ou privés. Durant les dix dernières années,
plus de 40’000 places ont été crées. Les Commissions de la science, de l’éducation et
de la culture des deux conseils ont adhéré à l’initiative et ont créé un projet de loi ainsi
qu’un arrêté. Tous les deux ont été acceptés par les chambres lors de la session
d’automne. La loi est ainsi prolongée jusqu’en janvier 2019 et l’arrêté fédéral lui garantit
un crédit d’engagement de 120 millions de francs. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2014
SOPHIE GUIGNARD

Le 21 juin 2013, le Conseil national acceptait un postulat Bulliard-Marbach (pdc, FR)
dont le but était de dynamiser le secteur des crèches. S'appuyant sur l'acceptation en
votation de l'arrêté fédéral sur la politique familiale, visant à concilier travail et famille,
la démocrate-chrétienne a demandé au Conseil fédéral d'expliquer pourquoi les places
en crèches coûtent en Suisse deux fois plus cher qu'en Autriche, en Allemagne ou en
France. 
Les différences de réglementation des coûts ne pouvant clairement expliquer les
différences de prix susmentionnées, le Conseil fédéral s'est saisi alors du postulat
Quadranti (13.3980) pour engager le DFI à creuser la question. Selon le rapport, les deux
facteurs principaux de la différence de prix entre les crèches suisses et celles des pays
limitrophes sont les horaires d'ouverture et le salaire du personnel, plus haut
qu'ailleurs, même après pondération du pouvoir d'achat. Comme réduire l'un ou l'autre
serait contre-productif – les horaires des crèches sont adaptés aux horaires de travail
et les salaires sont déjà plus bas que dans la plupart des autres secteurs – il est
important que les frais de garde soient financés par l'Etat pour que l'augmentation du
taux de travail des parents soit rentable.
En mai 2015, le Conseil fédéral a donc chargé le DFI de rédiger un projet de base légale
de soutien financier limité dans le temps pour les cantons, communes et employeurs
investissant dans l'accueil extrafamilial. La base légale serait limitée à cinq ans et
permettrait de débloquer un crédit d'engagement de 100 millions. Il s'agirait également
de financer des projets visant à améliorer l'accueil extrascolaire des enfants. 25

BERICHT
DATUM: 17.09.2015
SOPHIE GUIGNARD

Le canton de Soleure avait déposé en mars 2014 une initiative demandant prolongation
par la Confédération de l'incitation financière pour la création de places d'accueil
pour enfants en dehors du cadre familial. Un programme relatif à la loi fédérale sur
l'accueil extra-familial avait été mis en place en 2003, avec pour horizon une fin en
2015. Or le canton de Soleure, qui avait été particulièrement actif dans la création de
places d'accueil au sein de ce programme souhaite une prolongation de ce délai. Les
chambres ont décidé de ne pas donner suite à l'initiative. En effet, les représentants du
canton de Soleure avaient indiqué à la Confédération que si l'initiative parlementaire
Quadranti (pbd, ZU) "Poursuivre et développer les aides financières aux structures

STANDESINITIATIVE
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d'accueil extrafamilial" était mise en œuvre, leur souhait serait exaucé. La loi découlant
de cette initiative ayant été acceptée par les deux chambres en septembre 2014,
aucune suite n'a été donnée à l'initiative du canton de Soleure. 26

La conseillère nationale du parti bourgeois démocratique Rosmarie Quadranti (pbd, ZH)
vise à travers un postulat à éliminer les obstacles et prescriptions bureaucratiques à
l'ouverture de lieux d'accueil extrafamilial pour enfants. Elle constate en effet que
bien que la Confédération ait durant les dix dernières années investi 247 millions de
francs, les exigences administratives rendent encore le développement de l'accueil
difficile. 
Accepté en décembre 2013 sans débat, son postulat a reçu une réponse sous forme de
rapport en juin 2016. La première constatation est que les prescriptions gênant parfois
le démarrage de projets d'accueil extrafamilial se situent surtout aux niveaux cantonal
et communal. Il s'agit cependant de questions de sécurité et d'hygiène, qui sont en
général bien acceptées, mais dont la mise en œuvre est parfois problématique, les
marges d'appréciation pouvant fortement varier entre les situations. C'est pour cette
raison que le «Rapport d'experts Régulations» n'envisage pas de modification des
bases légales, mais suggère plutôt les améliorations suivantes: la création de documents
donnant une vue d'ensemble des marches à suivre aux niveaux cantonal et communal,
l'offre de conseils par les communes pour la recherche d'immeubles ou locaux, des
subventions cantonales ou communales d'aide au démarrage et enfin un échange
régulier d'informations et d'expériences entre les autorités cantonales. 27

POSTULAT
DATUM: 06.07.2016
SOPHIE GUIGNARD

En mars 2017, le Conseil national a refusé d'entrer en matière sur une initiative de la
députée Quadranti (pbd, ZU), intitulée "Congé parental. Une solution globale pour
compléter le congé de maternité existant". Elle y demandait un congé supplémentaire
de 14 semaines, dont les modalités seraient encore à définir. Le père pourrait par
exemple prendre un congé de 100% sur ces 14 semaines, en un bloc, ou en plusieurs
fois. Le congé parental total atteindrait alors 28 semaines. Première à se prononcer, la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN)
a requis la non entrée en matière sur l'initiative. Selon 15 députés contre 7 (et une
abstention), le fardeau financier serait trop lourd pour le système social helvétique. De
plus, l'égalité des sexes visée par cette initiative ne serait pas atteinte. La commission
estime même que cela risquerait de porter préjudice à tous les jeunes travailleurs, que
les employeurs rechigneraient à engager, de peur de devoir financer un congé parental.
Le conseil national a suivi l'avis de la commission, par 112 voix contre 71 avec 5
abstentions. Les partis de gauche, les vert'libéraux ainsi que l'entier du parti bourgeois
démocratique étaient en faveur de ce congé paternité, ainsi que quatre députés PDC. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2017
SOPHIE GUIGNARD

Lors de la session d'été 2017, le Conseil national a rejeté trois postulats des députées
Schmid-Federer (15.3722), Bertschy (15.3768) et Quadranti (15.3680), demandant tous
une analyse coûts/bénéfices des modèles de congé parental. A chaque fois, la
chambre basse a suivi l'avis du Conseil fédéral. En effet, un rapport du 30 octobre 2013
remplit dans les grandes lignes les requêtes des différentes députées, rendant
dispensable la rédaction d'une nouvelle étude. 29

POSTULAT
DATUM: 07.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

So zahlreich die Themenvielfalt in der Politik ist, so schwer ist es auch, stets eine
trennscharfe Unterscheidung der themenspezifischen Verwaltungszuständigkeiten
vorzunehmen. Zwei Politikbereiche, die offensichtlich solche Schnittstellen
begünstigen, stellen die Bildung und die Kultur dar; seien sie doch «quasi zweieiige
Zwillinge», wie Nationalrätin Quadranti (bdp, ZH) zu argumentieren wusste. Daher
erbitte sie den Bundesrat, in einem Postulat aufzuzeigen, welche Massnahmen ergriffen
werden können, damit Sachfragen, die sowohl im einen als auch im anderen
Politikbereich angesiedelt sind, durch beide Verwaltungseinheiten (SBFI und BAK)
zugleich gelöst werden könnten. So zeige sich die Problematik der bisherigen Praxis
beispielsweise deutlich in der Umsetzung des Art. 67a BV «Musikalische Bildung»:
Obschon der Artikel auf die Bildung fokussiere, werde dessen gesetzliche Umsetzung im
Rahmen des KFG und damit durch das BAK geregelt, was folglich lediglich den
Kulturaspekt, nicht aber den Bildungsaspekt berücksichtige. Da dieses «Entweder-
Oder» nicht zeitgemäss sei und oft auch beste Lösungen verhindere, müsse nun eine
Möglichkeit geschaffen werden, wie solche Themenbereiche zwei Ämtern zugeteilt
werden könnten. 
Der Bundesrat befürwortete den Vorstoss und teilte mit, dass er die Frage der
Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK im Rahmen der Kulturbotschaft 2021–2024
beantworten werde. Auch im Nationalrat schien es keine Einwände zu geben, wurde das
Postulat doch stillschweigend angenommen. 30

POSTULAT
DATUM: 27.09.2019
MELIKE GÖKCE

Ende Februar 2020 überwies der Bundesrat die Botschaft über die Förderung der
Kultur in den Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft 2021–2024) an das Parlament und
beantragte damit die Zustimmung zu Änderungen des Kulturförderungs-, des Film-, des
Kulturgütertransfer-, des Nationalbibliotheken- und des Sprachengesetzes sowie die
Abschreibung der Postulate Semadeni (sp, GR; Po. 15.4117) und Quadranti (bdp, ZH; Po.
19.3725) und der Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308).
Die Botschaft, welche wie ihre Vorgängerinnen die Transferausgaben des BAK sowie die
Budgets von Pro Helvetia und des Schweizerischen Nationalmuseums (SNM) umfasste,
stand ganz im Zeichen der Kontinuität und folgte der kulturpolitischen Ausrichtung der
Vorperiode (Kulturbotschaft 2016–2020). Die drei zentralen Handlungsachsen, die sich
aus einer Umfeldanalyse und den daraus resultierenden fünf Megatrends
(Globalisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Urbanisierung und
Individualisierung) für die Vorperiode ergeben hatten, sollten beibehalten werden,
wobei für die aktuelle Förderperiode eine Fokusverlagerung auf die Digitalisierung
vorgesehen wurde. Eine wesentliche Neuerung der aktuellen Förderperiode lag in der
zeitlichen Angleichung der Kulturbotschaft an die Legislaturperiode: Während die erste
Kulturbotschaft die Förderperiode von 2012–2015 umfasst hatte, war für die zweite
Kulturbotschaft (2016–2020) eine einmalige Erweiterung der Geltungsdauer auf fünf
Jahren veranlasst worden, damit ab der dritten Botschaft (2021–2024) die
Kulturbotschaften jeweils auf die Legislaturperiode abgestimmt sein würden.
Im Bereich der weiterführenden Massnahmen wollte der Bundesrat insbesondere das
Programm «Jugend und Musik» vorantreiben, schulische Austauschaktivitäten zwischen
den Sprachregionen ausbauen, mehr zur Baukultur beitragen und sich für eine bessere
Gleichstellung im Kulturbereich einsetzen. Aufgrund der Teuerungsprognosen des
Bundes wurde der Gesamtfinanzrahmen in der Botschaft im Vergleich zur
Vernehmlassungsvorlage herabgesetzt. Neu sah der Bund Finanzmittel in der Höhe von
CHF 934.5 Mio. vor, was einem Wachstum von durchschnittlich 2.6 Prozent
(einschliesslich Teuerung) und einer realen Mittelaufstockung von CHF 34.7 Mio.
entsprach. Die beantragten Finanzmittel machten in der Folge rund 0.3 Prozent der
Bundesausgaben aus. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.02.2020
MELIKE GÖKCE

Im Rahmen des Bundesratsentwurfs zur Kulturbotschaft 2021–2024 war das Postulat
Quadranti (bdp, ZH), mit dem Massnahmen zur zeitgleichen Lösung von Sachfragen im
Kultur- und Bildungsbereich sowohl durch das BAK als auch durch das SBFI verlangt
wurden, zur Abschreibung beantragt worden. In der Herbstsession 2020 ging jedoch
ein Minderheitsantrag Locher Benguerel (sp, GR) gegen diesen Antrag ein, weil der
Bundesrat zum einen noch keine konkreten Massnahmen aufgezeigt habe – zumal man
vergeblich nach einem adäquaten Bericht zum Postulat suche, wie die
Minderheitensprecherin betonte – und das Postulat zum anderen effektiv ein
bedeutendes Problem aufgreife, für das es noch keine Lösung gebe. Im Nationalrat

POSTULAT
DATUM: 07.09.2020
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.21 26ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



sprach man sich aber dennoch mit 118 zu 72 Stimmen bei einer Enthaltung für die
Abschreibung der Vorlage aus. 32

Kirchen und religionspolitische Fragen

Ein Postulat Quadranti (bdp, ZH) wollte den Bundesrat mit der Prüfung von einerseits
geeigneten Massnahmen zur Verhinderung von Radikalisierungstendenzen in
muslimischen Vereinen und andererseits der Förderung einer effektiven
Selbstregulierung derer beauftragen. Das Postulat war bereits im Herbst 2016 ein erstes
Mal zur Beratung eingereicht, damals aber von Christian Imark (svp, SO) und der SVP-
Fraktion bekämpft worden, weshalb die Diskussion verschoben worden war.
Auch wenn sich bei der grossen Mehrheit der muslimischen Bevölkerung keine
Probleme zeigen würden, liessen sich besonders in jüngerer Zeit problematische
Entwicklungen in einigen muslimischen Vereinen beobachten, welche auf klare
Tendenzen zur Radikalisierung einzelner Personen hinwiesen. Der Bundesrat solle
daher in Zusammenarbeit mit den Kantonen geeignete Massnahmen erarbeiten, um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Eine mögliche Massnahme sieht Quadranti in der
Gewährung finanzieller Mittel, welche bei der Erfüllung klar definierter Anforderungen –
bei regelmässiger Kontrolle – zugesprochen werden könnten. Mithilfe dieser
zusätzlichen finanziellen Mittel könnten die Vereine bspw. eine Stelle für einen
„Sektenbeauftragten“ schaffen, um so bereits präventiv eingreifen zu können. Des
Weiteren wären die Vereine nicht mehr von ausländischen Geldgebern abhängig, was
besonders bei der Personalbeschaffung – Stichwort ausländische Imame – eine bessere
Transparenz gewährleisten würde.
Imarks Vorwurf an Quadranti zielte auf ebendiesen finanziellen Zuschuss. Er sehe das
Fernziel dieses Vorstosses offenbar darin, dazu beizusteuern, dass der Islam in der
Schweiz als Landeskirche anerkannt werden solle – diese Stossrichtung würde aber von
ihm und seiner Fraktion deutlich abgelehnt. Er könne nicht einsehen, weshalb er, der ja
als Katholik bereits seine Kirchensteuer entrichte, nun auch noch die Steuer anderer
religiöser Gemeinschaften in der Schweiz übernehmen solle. Hier müsse man sich auf
das Prinzip der Eigenverantwortung rückbesinnen und Forderungen stellen und nicht,
wie verlangt, den Vereinen das Geld hinterherwerfen.
Der Bundesrat hatte dem Nationalrat das Postulat zur Annahme beantragt. Dieser kam
dem Antrag aber nicht nach und lehnte in der Frühjahrssession 2017 den Vorstoss mit
103 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 33

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
MELIKE GÖKCE

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Die geplante schrittweise Annäherung zwischen CVP und BDP war auch 2014 im
medialen Fokus, kam aber nicht voran. Nachdem man sich bereits 2013 gegen eine
Fusion ausgesprochen hatte, wurden im Februar 2014 auch Pläne für eine gemeinsame
Fraktion begraben. Während sich Neo-Fraktionspräsident Filippo Lombardi (cvp, TI) in
einem Interview für eine gemeinsame Fraktion aussprach, relativierte BDP-
Parteipräsident Martin Landolt (bdp, GL) diese Idee. In der Presse wurde gemutmasst,
dass eine interne Arbeitsgruppe aus BDP- und CVP- Vertretern (Christophe Darbellay,
Gerhard Pfister und Pirmin Bischof bei der CVP sowie Martin Landolt, Lorenz Hess und
Rosmarie Quadranti bei der BDP) Pläne für eine Union nach dem Vorbild der CDU-CSU
in Deutschland schmiede. Ziel sei vor allem die Verteidigung der jeweiligen
Bundesratssitze. Gemeinsam kämen die beiden Parteien auf 17,7% Wählerstärke, was
mindestens eine mathematische Legitimierung von zwei Sitzen in der Regierung
bedeuten würde. Die medialen Spekulationen wurden von den Parteienvertretern wenn
überhaupt nur sehr zurückhaltend interpretiert. Geplant sei eine Kooperation, nicht
mehr aber auch nicht weniger. Angestrebt würden vor allem flächendeckende
Listenverbindungen für die eidgenössischen Wahlen 2015. Die Basis der BDP, die
bereits einer mittlerweile nicht mehr spruchreifen Fusion sehr skeptisch gegenüber
stand, befürchtete auch in einer Union einen Identitätsverlust der noch jungen Partei.
Ende August informierte die Arbeitsgruppe die Öffentlichkeit, dass die Fraktionen von
CVP und BDP künftig unter dem Namen BDP-CVP-Union die Bundespolitik gemeinsam
gestalten wollten. Beschlossen sei aber noch nichts, weil zuerst die Kantonalsektionen
vertieft informiert werden müssten. Anfang Oktober wehte dem Plan dann aus eben
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diesen Kantonen ein steifer Wind entgegen. Insbesondere die BDP Graubünden,
Heimatkanton der BDP-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, lehnte jede strukturelle
Verschmelzung kategorisch ab. Die Wählerschaft würde ein Zusammengehen mit der
katholischen CVP nicht goutieren. In anderen Kantonen war man ebenfalls vonseiten
der BDP nicht grundsätzlich gegen eine Zusammenarbeit, wollte aber nicht auf
Eigenständigkeit verzichten. Definitiv war die Absage dann Ende Oktober. Die Gründe
für das Nein – die in den letzten Jahren vorgenommene, beschwerliche Aufbauarbeit
einer neuen Partei, die mit einer Union obsolet würde, sowie die in einzelnen Kantonen
schwierige Zusammenarbeit – waren zwar nachvollziehbar. In der Presse, und hinter
vorgehaltener Hand auch in der CVP, wurde aber von einem Fehlentscheid der BDP
gesprochen. Die Unterstützung für Bundesrätin Widmer-Schlumpf werde durch den
BDP-Entscheid nicht grösser, liess sich Gerhard Pfister (cvp, ZG) zitieren. Die CVP
werde ihre Zusammenarbeit vermehrt wieder auf andere Parteien ausrichten. Es sei
eine historische Chance verpasst worden. Die BDP war demgegenüber bemüht, den Ball
flach zu halten. Die Kantonalsektionen hätten sich nicht nur zu einer Absage der Union,
sondern auch zu einer Stärkung der lösungsorientierten Mitte bekannt. Daran wolle man
weiterhin zusammen mit der CVP arbeiten. 34
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